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hebung 1997 hatte dies schon abgebildet. Im Jahr 2011
fand eine exakte Wiederholung statt. Der Beitrag von
Susanne Kirchhoff-Kestel & Steven Ott: Mehr als ein
Jahrzehnt Kosten- und Leistungsrechnung in Hochschu-
len – Zur Bedeutung des Instruments für die interne
Steuerung vergleicht die beiden Erhebungen miteinan-
der und arbeitet heraus, dass die externen und die inter-
nen Erwartungen an dieses Instrument zu Konflikten
führen und neben anderen Hindernissen eine Konkur-
renz zu anderen Steuerungsinstrumenten auftritt, die
erst aufgelöst werden muss. macht auf verbliebene Ent-
wicklungsmöglichkeiten aufmerksam, die allerdings be-
wusst angesteuert werden müssten.

Die mit der Exzellenz-Initiative intendierten Verände-
rungen haben naheliegender Weise die Hochschulfor-
schung besonders interessiert und zu mehreren Studien
über die Folgen der 1. und 2. Förderlinie geführt. Die
dritte Förderlinie (zu Zukunftskonzepten) wurde in ihren
Auswirkungen bisher jedoch kaum empirisch betrachtet.
Dies tun Michael Jüttemeier & Georg Krücken und prä-
sentieren die Ergebnisse in ihrem Beitrag Administra -
tives Hochschulmanagement als Erfolgsfaktor im wissen-
schaftlichen Wettbewerb? Eine quantitative Analyse der
Personalentwicklung an Universitäten der 3. Förderlinie
der Exzellenz-Initiative. Die Ergebnisse lassen interes-
sante Schlussfolgerungen über Erfolgsfaktoren in der Ex-
zellenzinitiative und zum bisherigen und weiteren Aus-
bau der Administration zu. Hier könnte über eine sich
abzeichnende veränderte Zusammensetzung sich ein
Wechsel der Kulturen in den Verwaltungen abzeichnen,
der nicht konfliktfrei bleiben würfte. 

Schließlich wollen wir auch auf die Rezension des Ban-
des von Berit Sandberg „Wissenschaftliches Arbeiten
von Abbildung bis Zitat. Lehr- und Übungsbuch für Ba-
chelor, Master und Promotion” durch Brigitte Clemens-
Ziegler aufmerksam machen.

W.W.
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geschä f t s füh renden  He rausgebe r s  HM
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Die Planung von Themenschwerpunktheften führt re-
gelmäßig zu Staus bei den einzeln eingereichten Beiträ-
gen. Daher drehen wir jetzt einmal den Spieß um und
veröffentlichen eine Sammlung der uns einzeln einge-
reichten, positiv begutachteten Artikel.

Aber zunächst geht es um das von unserer Seite ange-
regte HM-Gespräch mit Volker Epping, dem Inhaber des
Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völker- und Europa-
recht an der Leibniz Universität Hannover. Er ist einer
der kooperativen Veranstalter des alljährlichen Deut-
schen Hochschulrechtstages, eines Forums zur Diskus -
sion aktueller hochschulrechtlicher Fragen, das 2012
zum 6. Mal stattgefunden hat. Dieses Mal war Volker
Epping der Gastgeber. HM hat sich für den Stellenwert
und die Ziele dieser Tagungen, den aktuellen Verlauf
und seine Ergebnisse interessiert.

Von der demographischen Entwicklung her ist in den
Jahren nach 2020 – wie bekannt – mit sinkenden Stu -
dienanfängerzahlen zu rechnen, wenn die Grundvoraus-
setzungen sich nicht wesentlich ändern und weder die
Bildungsbeteiligung erhöht wird noch der Trend zur Ein-
wanderung besonders bildungswilliger Neubürger nach
Deutschland stark zunimmt. Das muss die Hochschulen
schon mittelfristig beschäftigen, weil dann mit der dau-
erhaften Unterauslastung der Studienplätze die Ressour-
cen der Hochschule gefährdet sein werden. Also werden
die Hochschulen um Studierende konkurrieren. Wie
könnten erfolgreiche Werbestrategien aussehen? Da lie-
gen Erfahrungen schon heute vor, nicht nur (weil be-
stimmte regionale Standorte in Westdeutschland eben-
falls heute schon an Unterauslastung leiden und über
Marketingstrategien nachdenken), aber besonders in
Ostdeutschland. Hierzu berichtet das Autorenteam 
Martin Winter & Teresa Falkenhagen von seiner empiri-
schen Studie: Marketing an Hochschulen. Zur organisa-
torischen Verortung von Marketingstellen an Universitä-
ten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen.
Da bei werden die Ergebnisse auch mit früheren Erkennt-
nissen verglichen und ein Trend festgestellt.  

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
(KLR) an Hochschulen bedeutete in den 1990er Jahren
eine erhebliche Umstellung. Nicht nur für die Zentral-
verwaltungen der Hochschulen war dies zunächst unbe-
kanntes Land, vor allem die Wissenschaftler in den Fach-
bereichen (von den Dekanaten bis zu den Instituten)
hatten zunächst Umstellungsschwierigkeiten. Mit der
Einführung verbanden sich hohe, aber – wie sich heraus-
stellte – auch konträre Erwartungen. Eine empirische Er-
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HMIn e igene r  Sache

Wir begrüßen Dr. Claudia Peus, Professorin für Forschungs-
und Wissenschaftsmanagement an der Technischen Univer-
sität München, im Herausgeberkreis.
Die Ausrichtung Ihrer Professur ist fast identisch mit der der
Zeitschrift, sodass wir uns besonders freuen, sie für den He -
rausgeberkreis der HM gewonnen zu haben. Aber nicht nur
das; im Konzept der Zeitschrift steht u.a.: „Von den beteiligten
Disziplinen her soll es ausdrücklich keine durch eine einzelne
Disziplin dominierte Zeitschrift sein. Der Gegenstandsbereich
bedarf der soziologischen, psychologischen, ökonomischen
und juristischen Sicht, wie der ethisch-philosophischen Ergän-
zung gleichermassen. Es soll sich um eine gegenstandszentrier-
te, interdisziplinäre Zeitschrift handeln.” Daher war Claudia
Peus mit ihrem Hintergrund in der Psychologie für den Heraus-
geberkreis um so interessanter. Es macht ihr Freude, genau
diese Aspekte verstärkt in eine solche Zeitschrift einzubringen.
Darüber hinaus ist es ihr ein Anliegen – ganz im Sinne der
Grundstimmung der Zeitschrift – bei aller Offenheit für Diffe-
renzen in der Sache (etwa gegenüber der Auffassung von
Hochschulen als Unternehmen) zur Stärkung einer (allerdings
eindeutig professionalisierten) akademischen Selbstverwaltung
beizutragen. Ihre Professur vertritt diese Linie mit ihren Wei-
terbildungsangeboten ebenfalls.
In ihrer Forschung beschäftigt sich Prof. Peus schwerpunkt-
mäßig mit den personalen, organisationalen und gesellschaftli-
chen Einflussfaktoren auf effektive Führung in Wissenschaft
und Wirtschaft. Dabei kombiniert sie experimentelle Laborfor-
schung mit Untersuchungen im Feld und stellt internationale
Vergleichsstudien an. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt liegt
auf der Entwicklung, Implementierung und Evaluation von In-
terventionen zur Förderung von Innovation und Leistung in
Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen.
Ihre akademische Karriere verlief zügig. 2003-2005 war Clau-
dia Peus wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität (Prof. Dr. Dieter Frey); sie promovierte
2005 bei Dieter Frey an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Im Anschluss daran war sie zwei Jahre lang als Visi -
ting Scholar an der Sloan School of Management, Massachu-
setts Institute of Techonology (MIT) sowie als Post-Doctoral
Fellow an der Harvard Universität tätig. 2007 kehrte sie an die
LMU zurück, um dort als Projektleiterin des Center for Leader -
ship and People Management das evidenzbasierte Wissen-
schaftsmanagement aufzubauen und sich zu habilitieren. 2011
folgte sie dem Ruf der TUM auf die Professur für Forschungs-
und Wissenschaftsmanagement. Inzwischen ist sie seit 2012
Academic Director des TUM Executive Education Centers (EEC)
der TUM School of Management. Sie bündelt die Weiterbil-
dungsaktivitäten der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
insbesondere für Führungskräfte.
Trotz dieser vergleichsweise kurzen Zeit wurde sie bereits mit
einer Reihe von Preisen ausgezeichnet. Die wichtigsten sind:
Best International Symposium Award der Academy of Manage-
ment (2010); ERP-Stipendium der Studienstiftung des deut-
schen Volkes (2005-2007); Wissenschaftspreis der Bayerischen
Landesbank (2006); Promotionsstipendium der Konrad-Ade -
nauer-Stiftung (2003-2005).

Wir freuen uns darauf, dass Prof. Peus ihr Expertise und per-
sönliche Sicht in die Gestaltung der Zeitschrift einbringen wird.

Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Herbert Grüner,
Rektor der Hochschule für Künste Bremen, ist neu in den
Herausgeberkreis der Zeitschrift „Hochschulmanagement”
eingetreten.
Das allein schon ist ein wichtiger, wenn auch noch nicht ausrei-
chender Grund zu der Annahme, dass es sich beim Hoch-
schulmanagement um eine Kunst handelt. Spaß beiseite: Herr
Kollege Grüner hat in Nachfolge von Alexander Dilger den Vor-
sitz in der Wissenschaftlichen Kommission Hochschulmanage-
ment im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft
e.V. (VHB) übernommen. Die Beziehungen zwischen der Wis-
senschaftlichen Kommission und der Zeitschrift Hochschulma-
nagement werden angesichts der thematischen Nachbarschaft
eng gehalten. Herbert Grüner hat zur Freude des Verlages und
der übrigen Herausgeber die Einladung in diesen Herausgeber-
kreis angenommen. Wir begrüßen ihn sehr herzlich. In doppel-
ter Hinsicht – wissenschaftlich und wegen der breiten, prakti-
schen Erfahrung in der Leitung von Hochschulen scheint – uns
eine Zusammenarbeit besonders ergiebig.
Herbert Grüner ist seit Mai 2012 Rektor der Hochschule für
Künste Bremen. Vor seiner Berufung dort hin lehrte er an der
Kunsthochschule Berlin-Weißensee und nahm zugleich die
Aufgabe als Rektor der bbw-Hochschule Berlin wahr. Schwer-
punkte seiner bisherigen Forschungs-, Lehr- und Beratung-
stätigkeit im In- und Ausland (mit zahlreichen Publikationen,
insbesondere zur Kreativwirtschaft und zu Gründungen in den
Creative Industries) bestehen in der Gründung, Führung und
Organisation von Unternehmen in der Kreativwirtschaft sowie
Entrepreneurship in the Arts. Er ist darüber hinaus Herausgeber
der „Edition Kreativwirtschaft“ des Kohlhammer-Verlags sowie
Gutachter der Akkreditierungsagentur AQAS.
Das Studium der Erziehungs- und Wirtschaftswissenschaften
an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und St. Gallen/
Schweiz schloss er mit dem Diplom-Handelslehrer (Univ. Erlan-
gen-Nürnberg), Dr. oec. (Univ. St. Gallen), Dr. habil. (Univ.
Stuttgart) ab. Seine beruflichen Erfahrungen sammelte er in lei-
tenden Positionen in Wirtschaft (u.a. Leiter Schulung und Fort-
bildung Ernst & Young AG) und Hochschule (u.a. erster Vize-
präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde, Präsident der Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin), Professor für Wirtschaftswissenschaften, Fachge-
biet Theorie und Geschichte an der Kunsthochschule Berlin-
Weißensee und Rektor der bbw Hochschule Berlin.
Herbert Grüner verfügt über umfangreiche Erfahrungen in
hochschulpolitischen Gremien, u.a. Vorstandsmitglied der Lan-
desrektorenkonferenz in Berlin, Aufsichtsrat der Multimedia
Hochschulservice GmbH (MHSG), Kuratoriumsmitglied der
Hochschul-Informations-System GmbH (HIS), Landesvorsitzen-
der des Verbandes Privater Hochschulen Berlin und nun als
Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission Hochschul -
management. Praxiserfahrungen wieder anderer Art sammelte
er in Gremien zur Förderung der Kreativwirtschaft (u.a. dem
Ausschuss Kreativwirtschaft der Industrie- und Handelskam-
mer Berlin, Beirat Kreativ Service Center Berlin, Beirat Theater
Karls horst). 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Verlag und Herausgeberkreis der Zeitschrift „HM” 

Verlag und Herausgeberkreis der Zeitschrift „Hochschulmanagement” begrüßen
Dr. Claudia Peus und Dr. Herbert Grüner als neue Mitglieder im Herausgeberkreis
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HM: Herr Epping, Sie sind Mitglied eines Zusammen-
schlusses von Professoren des öffentlichen Rechts an
den Universitäten Erlangen, Köln, Hannover und Bonn,
die seit 2006 gemeinsam an jährlich wechselnden Orten
den Deutschen Hochschulrechtstag ausrichten. Wer
gehört als Veranstalter noch zu diesem Kreis? 

Volker Epping (V.E.): Der Hochschulrechtstag wurde
2006 von Professor Dr. Max-Emanuel Geis, Leiter der
Forschungsstelle für Wissenschafts- und Hochschulrecht
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg, und den Direktoren des Instituts für Deutsches
und Europäisches Wissenschaftsrecht an der Universität
zu Köln, Professor Dr. Bernhard Kempen und Professor
Dr. Michael Sachs ins Leben gerufen. Seit 2007 bin ich
und seit seinem Eintritt in das Kölner Institut 2008 Pro-
fessor Dr. Christian von Coelln Mitveranstalter. Im Jahr
2011 haben Professor Dr. Wolfgang Löwer und Professor
Dr. Klaus-Ferdinand Gärditz von der Rheinischen Frie-
drich-Wilhelms-Universität Bonn den Kreis der Veran-
stalter komplettiert. 

HM: Das ist eine ungewöhnliche, sehr verdienstvolle In-
itiative mit einem ambitionierten Namen. Daher möch-
ten wir Ihre Aktivitäten unserer z.T. nicht-juristischen Le-
serschaft näher bringen. Gab es eine besondere Ursache
und einen besonderen Anlass bzw. einen benennbaren
Auslöser für die Gründung? 

V.E.: Die Gründungsmitglieder waren mit ihrer Idee, ein
Forum zur Diskussion aktueller hochschulrechtlicher
Fragen zu schaffen, die Initiatoren.

HM: Welche Absichten, welche Ziele verfolgen sie damit
als Gruppe?

V.E.: Der Deutsche Hochschulrechtstag, der im jährli-
chen Wechsel in Erlangen, Köln, Bonn und Hannover
stattfindet, verfolgt das Ziel, aktuelle Fragen des Hoch-
schulrechts aufzugreifen, an den Hochschulen zu disku-
tieren und Lösungskonzepte zu entwickeln. Dabei soll
auch ein Forum zum Gedankenaustausch zwischen
Theorie und Praxis auf den Gebieten des Hochschul-
rechts eröffnet werden.

HM: Gibt es weitere Aktivitäten Ihres Zusammenschlus-
ses neben der Veranstaltung dieser Tagungen?

V.E.: Die Veranstalter des Hochschulrechtstages arbeiten
vor allem in unterschiedlicher Konstellation in hoch-
schulrechtlichen Projekten zusammen wie etwa in dem
von Hartmer und Detmer herausgegebenen Handbuch
Hochschulrecht oder in dem von Geis und Hailbronner

herausgegebenen Kommentar zum Hochschulrecht des
Bundes und der Länder. 

HM: Wird die Vorbereitung der jeweiligen Tagung von
Hand zu Hand gereicht und dann allein verantwortet
oder arbeiten Sie – bei lokaler Federführung – weiter bei
jeder Tagung zusammen?

V.E.: Die Tagungen wechseln jährlich in der Reihenfolge
Erlangen, Köln, Bonn und Hannover und werden von
dem oder den Kollegen vor Ort organisiert. Das Ta-
gungsthema sowie der jährliche Tagungstermin werden
abgestimmt, zuweilen auch die Referenten. 

HM: Wie stellen Sie den Dialog zwischen Theorie und
Praxis sicher, den Sie im Programm haben? Laden Sie ge-
zielt Praktiker ein, und wen rechnen Sie zu dieser Grup-
pe? Richter, Hochschulkanzler, Hochschulpolitiker etwa?

V.E.: Der Dialog zwischen Theorie und Praxis wird zum
einen über die Referenten und zum anderen über die
breitflächig versandten Einladungen sichergestellt.
Neben persönlichen Ansprachen werden vor allem die
Hochschulen, die Verwaltungsgerichte, die Wissen-
schaftsministerien, aber auch weitere Interessierte ange-
schrieben. 

HM: 2012 fand bereits der 7. Deutsche Hochschul-
rechtstag statt – von Ihnen ausgerichtet. Welches Thema
hatten Sie sich vorgenommen?

V.E.: Das Generalthema lautete: „Wettbewerb um die
besten Köpfe“.

HM: An der Qualität dieser Köpfe entscheiden sich bei
zunehmend wettbewerblicher Finanzierung der Hoch-
schulen ja in der Tat die Entwicklungschancen der Hoch-
schulen. Aber was macht die Aktualität dieses Themas
der Berufungen aus? Gibt es problematische Entwicklun-
gen? Was haben Sie den Teilnehmern zur Einstimmung
bei der Begrüßung gesagt?

V.E.: Der Nestor des Deutschen Hochschulrechts Wer-
ner Thieme bezeichnet den Hochschullehrer (Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer) zutreffend als
„die Zentralfigur des Lehrkörpers. Bei ihm fließen immer
noch alle Aufgaben der Hochschule vor allem in Lehre,
Forschung, Nachwuchsförderung und Selbstverwaltung
zusammen.“ Ergänzend wird man darauf hinzuweisen
haben, dass sich jede Hochschule mit den Leistungen
ihrer Hochschullehrer in Lehre und insbesondere in der
Forschung dem Wettbewerb der Hochschulen stellen
muss. Exemplarisch hierfür steht die Exzellenzinitiative.

HM-Gespräch mit Prof. Dr. Volker Epping, 
Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht der Leibniz Universität Hannover 

zum Deutschen Hochschulrechtstag

HM-Gesp rächHM
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Es ist daher das originäre Bestreben einer jeden Hoch-
schule, die besten „Köpfe“ gegen nationale und interna-
tionale Konkurrenz zu gewinnen. Gerade im Ausland
werden neben pekuniären Anreizen vor allem optimale
Forschungsbedingungen zumeist gepaart mit einer ge-
ringen Lehrverpflichtung, kurze und unkomplizierte Be-
setzungsverfahren sowie Beschäftigungsmöglichkeiten
für den Lebenspartner offeriert. Die Hochschulgesetzge-
ber haben auf diese Entwicklung durch Anpassung der
Berufungsverfahren reagiert, sei es, dass die Möglichkeit
eröffnet wurde, von einer öffentlichen Ausschreibung
einer Professur abzusehen und/oder die Besetzung einer
Professur ohne Beteiligung der scientific community der
eigenen Hochschule durchzuführen. Auch die Hoch-
schulen versuchen im Bereich double career eigene
Wege zu beschreiten. Gerade vor dem Hintergrund des
verfassungsrechtlichen Gebots der Bestenauslese be-
dürften diese in den letzten Jahren eingeschlagenen
Wege einer nicht nur verfassungsrechtlichen Reflexion.
Insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
zur Besetzung der Präsidentenstelle am OLG Koblenz
vom 4. November 2010 hat viele Folgefragen auch für
die Berufungsverfahren an den Hochschulen aufgewor-
fen, denen sich der 7. Deutsche Hochschulrechtstag
auch gewidmet hat.

HM: Im Wissenschaftsbereich umstritten sind ja Head
Hunting Verfahren. Ich bin selbst in einem solchen Ver-
fahren von der dortigen Fakultät für Psychologie in
meine Professur an der Universität in Bergen/Norwegen
berufen worden. Allerdings war die Stelle strategisch
von vornherein für einen Ausländer in Teilzeit zur inter-
nationalen Vernetzung der Fakultät gedacht. Solche
Stellen auf der höchsten Statusebene sind ein Struk-
turmerkmal norwegischer Universitäten. Das Verfahren
war nach Spielregeln und Etappen des Ablaufs völlig
transparent.

V.E.: Die gezielte Ansprache von potentiellen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern ist mittlerweile Alltag an den
Hochschulen. Dies ist letztlich Folge des Wettbewerbs
um die besten Köpfe. Zuweilen rufen auch Präsidenten
gezielt Personen an, um diese für vakante Stellen zu ge-
winnen. Freilich sind auch in diesen Fällen die gesetzli-
chen Vorgaben zu beachten. Diese erlauben zuweilen
aber unter gewissen Voraussetzungen ein Absehen von
einer öffentlichen Ausschreibung und den grundsätzlich
geltenden gesetzlichen Vorgaben für das Berufungsver-
fahren.

HM: Bei meiner Forschungsevaluation einer Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften einer deutschen Universität
Mannheim stellte ich vor einigen Jahren fest, dass die
Fakultät ihre Professuren nicht als Ausnahme, sondern
als Regel schon lange international in einem Head Hun-
ting Verfahren besetzt. Gestolpert war ich in der Befra-
gung darüber, dass vorab keine feste Denomination der
Stelle erfolgt (was ja üblicher-weise Bestandteil jeder öf-
fentlichen Ausschreibung ist), sondern tatsächlich Perso-
nen gesucht werden, die Spitzenleistungen erwarten las-
sen und zum Kollegium zu passen scheinen. Werden
Personen ins Gespräch gebracht, so wird dies im enge-

ren Kollegium, dann mit den wissenschaftlichen Mitar-
beitern und mit den Vertretern der Studierenden disku-
tiert. Nach der Berufung wird – so wurde erklärt – ganz
pragmatisch von den Kolleg/innen so lange (mit dem
Lehrstuhl) „gerückt”, bis alle Abgrenzungen wieder pas-
sen. Das Ergebnis war eine sehr respektable „Who is
Who-Liste” des Faches mit eindrucksvollen Lebensläu-
fen. Obwohl fast ausschließlich nach Forschungskriterien
vorgegangen wurde, waren die Studierenden mit den
Lehrleistungen sehr zufrieden, weil die Professoren eher
dem US-amerikanischen Berufsbild des Hochschulleh-
rers entsprachen. Neben guter Forschung wird dort ganz
selbstverständlich gleichrangig eine gute Lehre erwartet.
Mit öffentlicher Ausschreibung selbst in internationalen
Medien sind die gewollten Personen oft gar nicht er-
reichbar. Aber natürlich könnten sie anlässlich einer Aus-
schreibung förmlich zur Bewerbung aufgefordert wer-
den. Angesprochen zu werden und zu einer Bewerbung
aufgefordert zu werden, weil dies erwünscht ist und die
formale Voraussetzung für eine Berufung darstellen
könnte, kommt dem Head Hunting Verfahren schon sehr
nahe. Sind solche Varianten auf Ihrer Tagung auch disku-
tiert worden?

V.E.: Der Vortrag „Ruf gegen das Kollegium? Das Beru-
fungsverfahren zwischen Präsidium und Fakultäten“ hat
sich gerade dieser Thematik vor dem Hintergrund der
gesetzlichen Vorgaben zur Berufung von Professorinnen
und Professoren insbesondere am Beispiel des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes (NHG) gewidmet. Wie
andere Hochschulgesetze lässt das NHG neben einem
Absehen von der öffentlichen Ausschreibungspflicht
auch Abweichungen von den grundsätzlich geltenden
gesetzlichen Vorgaben für das Berufungsverfahren zu.

HM: Gibt es noch andere Entwicklungen, die von Teilen
der Wissenschaft als problematisch diskutiert werden?
Oder haben die Fakultäten bzw. Fachbereiche auch neue
Handlungsmöglichkeiten gewonnen, die positiv einzu-
schätzen sind?

V.E.: Ganz zentral ist die Frage Dual Career. Der eben-
falls auf dem 7. Deutschen Hochschulrechtstag gehalte-
ne Vortrag „Dual Career zwischen Bestenauslese und
Nepotismus“ macht schon vom Titel her die Problematik
deutlich.

HM: In vielen Fällen ist bei Nachfolgeberufungen der
Vorgänger nicht am Berufungsverfahren beteiligt. Die
Liste der Vor- und Nachteile dieser Regelung scheint mir
ziemlich gleich lang zu sein. Sind auch diese Verfahren
diskutiert worden und wie ist Ihre Haltung dazu?

V.E.: Diese Frage ist nicht Gegenstand des 7. Deutschen
Hochschulrechtstages gewesen. Die Frage, ob der Vor-
gänger bei Nachfolgeberufungen am Berufungsverfahren
beteiligt werden sollte, beantwortet sich durch einen
Blick in die Regelungen zur Befangenheit nach dem Ver-
waltungsverfahrensgesetz. Da das Berufungsverfahren
ein Verwaltungsverfahren ist, gelten diese Vorgaben des
Verwaltungsverfahrensgesetzes auch hier mit der Folge,
dass grundsätzlich eine Beteiligung des Vorgängers aus-
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geschlossen ist. In sehr, sehr kleinen Fächern kann sich
dies ausnahmsweise anders darstellen, sofern nicht ex-
terne Expertise auch aus dem Ausland verfügbar sein
sollte.

HM: Ich bin ein Verteidiger des kollegialen Selbstergän-
zungsrechts. Aber mittlerweile habe ich so viele Fälle er-
lebt, in denen Fehlberufungen passiert sind, dass die
Suche nach Alternativen angemessen erscheint. Manche
der Ursachen scheint juristisch kaum fassbar, etwa die
Sicherung ausreichender Kompetenzen in der Personal-
beurteilung. Mancher Versuch, hier zusätzlich große Per-
sonalberater einzuschalten, stößt auf finanzielle und an-
dere Probleme. Ist darüber auch beraten worden?

V.E.: Auch diese Frage ist nicht Gegenstand des 7. Deut-
schen Hochschulrechtstages gewesen; der zeitliche Rah-
men für den Hochschulrechtstag lässt eine flächen-
deckende Behandlung sämtlicher Probleme im Kontext
des Wettbewerbs um die besten Köpfe nicht zu. Die
Thematik ist aber jüngst auf einem weiteren hochschul-
rechtlichen Symposium an der Leibniz Universität Han-
nover zu Hemmnissen bei der Gewinnung von haupt-
amtlichem Hochschulleitungspersonal behandelt wor-
den. Hier hat ein Referent von Kienbaum Executive Con-
sultants, die sämtliche Berufungsverfahren an der Uni-
versität Bremen begleiten, zur Professionalisierung von
Auswahlverfahren referiert.

HM: Ich habe beobachtet, dass eine berühmte deutsche
Fakultät durch ungünstige Altersstrukturen und umfang-
reiche, etwa gleichzeitige Emeritierungen/Pensionierun-
gen sich binnen 5 Jahren „in den Keller” berufen hat. Es
dauerte Jahrzehnte, bis sie sich davon erholt hatte. Hier
kann ich verstehen, dass in solchen drohenden Fällen
die Berufungskommissionen manchmal praktisch aus-
schließlich durch Externe besetzt werden.

V.E.: Hier ist grundsätzlich das Fachprinzip und das Fa-
kultätsprinzip zu beachten, die auch durch die gesetzli-
chen Regelungen zum Berufungsverfahren sichergestellt
sind. Sofern davon abgewichen werden soll, bedarf es
einer als Ausnahmevorschrift konzipierten, zudem ver-
fahrensrechtlich abgesicherten gesetzlichen Ermächti-
gung, die auch einige Landeshochschulgesetzen vorse-
hen (siehe etwa § 26 Abs. 3 NHG).

HM: Wie schätzen Sie Verlauf und Ergebnis Ihrer Tagung
ein? Wie sind die Themenfelder aufgearbeitet worden? 

V.E.: Die eingangs beschriebenen Themenfelder des
Wettbewerbs um die besten Köpfe im Kontext der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Bestenauslese sind eingehend
von den Referenten mit viel Tiefgang unter Aufarbeitung
der maßgeblichen Rechtsprechung aufgearbeitet und im
Anschluss an die Vorträge diskutiert worden. Dabei wur-
den vor allem die rechtlichen Problemfelder aufgezeigt
und in der Diskussion um Lösungswege gerungen.

HM: Sie haben sich als Ziel ja vorgenommen, aktuelle
Fragen des Hochschulrechts aufzugreifen, an der Hoch-
schule zu diskutieren und Lösungskonzepte zu ent-

wickeln. Sind solche Lösungskonzepte im Problemkom-
plex „Berufungen” entstanden?

V.E.: Es sind zumindest diverse Lösungswege aufgezeigt
und auf ihre rechtliche „Haltbarkeit“ hin hinterfragt wor-
den.

HM: Und hat es einen Dialog zwischen Theorie und Pra-
xis gegeben?

V.E.: Die Referenten (Richter, Verwaltungsjuristen, Ver-
bandsvertreter) und das entsprechend zusammengesetz-
te Auditorium haben den Dialog entsprechend der Kon-
zeption des Deutschen Hochschulrechtstags sicherge-
stellt: Ja, der Dialog zwischen Theorie und Praxis hat
stattgefunden.

HM: Neben diesem 7. Deutschen Hochschulrechtstag
hat – wenn ich das richtig sehe – ein paar Monate später
zum 1. Mal – 2012 – auch ein Hochschulrechtssymposi-
um stattgefunden. Was war der Grund, so etwas neu
einzuführen?

V.E.: Am 15. November 2012 habe ich ein hochschul-
rechtliches Symposium zur Thema „Hemmnisse bei der
Gewinnung von hauptamtlichem Hochschulleitungsper-
sonal“ an der Leibniz Universität Hannover veranstaltet.
Das Thema brannte mir seit langem sprichwörtlich
„unter den Nägeln“, weshalb ich dieses wohl nicht auf
Wiederholung angelegte Symposium neben dem Deut-
schen Hochschulrechtstag in diesem Jahr in Hannover
durchgeführt habe.

HM: Was hatte sich das Symposium vorgenommen?

V.E.: Erfolgreiches Hochschulmanagement bedarf einer
professionellen Hochschulleitung. Um entsprechend
qualifiziertes Personal zu gewinnen, muss der Staat ent-
sprechende Anreize zur Übernahme einer solchen Posi -
tion setzen. Dass das Gebotene oftmals nicht ausrei-
chend ist, zeigt das Beispiel der Hochschulkanzler in
aller Deutlichkeit: War das Amt des Hochschulkanzlers
über Jahrzehnte von großer Kontinuität auch und gerade
für die jeweilige Hochschule gekennzeichnet, sind seit
einigen Jahren nicht nur auffällig viele Wechsel in dem
Amt zu verzeichnen, sondern auch langwierige und oft-
mals wenig erfolgreiche Findungsprozesse. Die in den
meisten Hochschulgesetzen vorgesehene Befristung die-
ses Amtes, „garniert“ mit einer jederzeitigen Möglich-
keit der Abwahl, kann nämlich kaum als Anreiz zur Be-
werbung auf eine entsprechende Stelle verstanden wer-
den – vielmehr ist wohl eine abschreckende Wirkung für
potentielle Kandidaten zu konstatieren. War dies der
Grund, warum einige wenige Länder für diese Ämter
wieder das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit vorgese-
hen haben oder bei diesem Modell geblieben sind?
Oder ist dieses Beamtenverhältnis vielleicht sogar ver-
fassungsrechtlich vorgegeben? Diese sowie weitere ak-
tuelle Fragen im Kontext der Gewinnung von hauptamt-
lichem Hochschulleitungspersonal (z.B. die Professiona-
lisierung des Auswahlverfahrens, s.o.) sollten unter dem
rechtlichen Fokus reflektiert werden.
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HM: Und erneut: Wie schätzen Sie Verlauf und Ergebnis
Ihrer Tagung ein? Sind die Themenfelder zu Ihrer Zufrie-
denheit aufgearbeitet worden? 

V.E.: Auch auf diesem Symposium sind die Problemfel-
der von der Referentin und den Referenten unter maß-
geblicher Berücksichtigung der Rechtsprechung aufgear-
beitet und anschließend mit dem Auditorium diskutiert
worden. Es wurden viele Optionen aufgezeigt, rein wün-
schenswerte wie rechtlich machbare.

HM: Den Ereignissen im Jahr 2012 sind 6 Hochschul-
rechtstage voraus gegangen. Welche Themen hatten sie
und gab es besondere Anlässe, sie zu wählen? 

V.E.: In Erlangen wurde 2006 die Privatisierung der Hoch-
schulmedizin vor dem Hintergrund der Privatisierung der
Hochschulmedizin an den Standorten Marburg und
Gießen behandelt, 2007 in Köln die neue Hochschulfrei-
heit nach dem nordrhein-westfälischen Hochschulfrei-
heitsgesetz. 2008 hatten wir in Hannover das rechtliche
Problemfeld der Studienbeiträge als Tagungsgegenstand,
2009 in Erlangen dann den Wissens- und Technologie-
transfer als Hochschulaufgabe. 2010 in Köln haben wir
dann die neuen Leitungsstrukturen an den Hochschulen
bilanziert und uns dann 2011 in Bonn dem höchst aktuel-
len Thema Wissenschaft und Ethik gewidmet.

HM: Das sind äußerst interessante und z.T. sehr komple-
xe Themenfelder. Wie kommen Sie jeweils zu den The-
men? Wie bestimmen Sie die Referent/innen? Und
warum sehen Sie jeweils nur einen Tag für solche z.T.
sehr umfangreichen Themenkreise vor?

V.E.: Der jeweilige Veranstalter vor Ort macht in der
Regel Vorschläge, die von den anderen Veranstaltern
ggf. um Themenvorschläge ergänzt und schließlich abge-
stimmt werden. In diesem Diskurs werden dann auch
oftmals schon die einzelnen Vortragsthemen identifiziert
und potentielle Referenten benannt. Die thematische
Feinarbeit sowie die Gewinnung der Referenten oblie-
gen dann aber dem Veranstalter vor Ort. 
Wir haben uns auch mit Blick auf die Akzeptanz dieser
Veranstaltung für eine eintägige Tagung entschieden, die
zudem die An- und Abreise am gleichen Tag ermöglicht.
Das Konzept hat sich bewährt; die Hochschulrechtstage
sind allesamt gut angenommen worden.

HM: Ist für Sie der Einfluss dieser kollegialen Initiative
auf das praktische Handeln außerhalb der Tagungen an
praktischen Folgen erkennbar oder spielt sich alles in
den Köpfen ab?

V.E.: Der Vorteil des Hochschulrechts liegt darin, dass
das Recht weithin Praxisbezug hat. Rechtliche Lösungs-
wege, die wir auf ihre ‚Haltbarkeit‘ abklopfen, finden
daher immer Niederschlag in der Praxis, insbesondere in
der Verwaltungspraxis, aber nicht nur dort.

HM: Herr Epping, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch auf Seiten des HM führte 
Prof. Dr. Wolff-Dietrich Webler.

HM-Gespräch HM
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1. Konzeptioneller Rahmen der Untersuchung

Bedingt durch die Überlast an den bundesdeutschen
Hochschulen der letzten Jahrzehnte befanden sich bis-
lang eher die Studieninteressierten untereinander in
Konkurrenz um die knappen Studienplätze, als dass die
Hochschulen um die Studieninteressierten konkurrier-
ten. In den nächsten Jahren wird sich dies aller Voraus-
sicht nach grundlegend ändern. Zum einen wird seit ei-
nigen Jahren in der hochschulpolitischen Diskussion ge-
nerell ein immer stärkeres Augenmerk auf die Auswahl
und damit verbunden auch die Anwerbung von „guten“
bzw. „passenden“ Studienanfänger gelegt – nicht nur für
das Erststudium (die Bachelor-Phase), sondern insbeson-
dere auch für die Master-Phase. Zum anderen deuten
die Prognosen zukünftiger Abiturientenzahlen langfristig
auf einen Rückgang der Studieninteressierten hin. Bei
gleichbleibenden Kapazitäten werden sich die Hoch-
schulen daher langfristig verstärkt aktiv um Studierende
bemühen müssen. Diese Entwicklungen werden – so un-
sere Ausgangshypothese – im Bereich der Studienplatz-
vergabe zu mehr Wettbewerb zwischen den Hochschu-
len bzw. zwischen einzelnen Fakultäten und Instituten
um Studieninteressenten führen (vgl. Winter 2012). 
Der Trend zu mehr Wettbewerb um Studieninteressierte
und damit zu erhöhten Anstrengungen für Studienwer-
bung und Marketing zeigt sich bereits seit einigen Jah-
ren in den ostdeutschen Flächenländern. Unterstützt
aus den Mitteln des Hochschulpaktes 20202, ergriffen
die ostdeutschen Bundesländer und ihre Hochschulen
vielfältige Werbemaßnahmen, um Studierwillige, insbe-
sondere aus Westdeutschland, für ein Studium in den
neuen Ländern zu gewinnen (Winter 20083). Die ost-
deutschen Hochschulen fungieren – so unsere Vermu-
tung – als Vorreiter einer Entwicklung, die in ein paar
Jahren ganz Deutschland betreffen wird. Denn auf lange
Sicht hin werden auch in den westdeutschen Ländern
die Anfängerzahlen rückläufig sein. Über den Verlauf
und das Ausmaß der Absenkung gibt es allerdings un-
terschiedliche Prognosen und Szenarien (Autorengrup-
pe Bildungsberichterstattung 2010, S. 180 ff.; Kultusmi-
nisterkonferenz 2012). 
Nicht zuletzt bedingt durch die Stärkung des Charakters
der Hochschulen als korporative Akteure ist anzuneh-

men, dass sich der Wettbewerb um Studieninteressierte
mehr auf der Ebene der Organisationen und weniger auf
der Ebene der Länder abspielen wird (vgl. Winter 2012).
Das heißt: Die Hochschulen werden untereinander um
die zukünftigen Studierenden ihrer Bachelor- sowie ihrer
Master-Studiengänge konkurrieren. Mehr Wettbewerb
verlangt nach vermehrten Anstrengungen der Hoch-
schulen, Studierwillige anzuwerben. Die Einführung von
Marketing im Hochschulbereich wird deshalb insbeson-
dere von betriebswirtschaftlich ausgerichteten Autoren
als logische Schlussfolgerung von mehr Wettbewerb be-
trachtet (vgl. Heiland 2001; Trogele 1997). Je nach Stan-
dort, Studienangebot und Renommee werden einige
Hochschulen um die „besten“ oder „besseren“ Studien -
interessenten konkurrieren, andere hingegen werden
froh sein können, wenn es ihnen gelingt, überhaupt die
vorhandenen Studienplätze besetzen zu können. 
Die entscheidende Voraussetzung für den Einsatz von
Studienwerbung und Marketing an einer Hochschule ist,
dass sich diese als – mehr oder weniger – eigenständige
(korporative) Akteure definieren können. Dazu wurden
in den letzten 20 Jahren die Voraussetzungen geschaf-
fen: Mit der Stärkung der Handlungs- und Entschei-
dungskompetenzen haben die Hochschulen den Status
weitgehend handlungsmächtiger und eigenständiger
Körperschaften gewonnen. Dazu dienen die Stärkung
der Leitungsorgane und der Ausbau der Autonomie der
Hochschulen. Den Universitäten, Fachhochschulen und
Pädagogischen Hochschulen, insbesondere ihren Leitun-
gen, wurden in den letzten zwei Jahrzehnten immer
mehr Kompetenzen übertragen, wie die Bewirtschaftung

Martin Winter & Teresa Falkenhagen 

Marketing an Hochschulen 

Zur organisatorischen Verortung von 
Marketingstellen an Universitäten, 
Fachhochschulen und 
Pädagogischen Hochschulen

Teresa Falkenhagen Martin Winter

1

1 Der Text basiert auf einer Studie, die von den beiden Autor/innen im Rah-
men des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten
Projekts „Entwicklungen im deutschen Studiensystem“ erstellt wurde
(Winter/Rathmann/Trümpler/Falkenhagen 2012). Im Anhang der Langfas-
sung findet sich eine umfassende tabellarische Auflistung der Marketing-
stellen an allen staatlichen Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogi-
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2 Siehe: http://www.bmbf.de/de/6142.php. Auf alle angegebenen Internet -
adressen wurde das letzte Mal am 29.11.2012 zugegriffen. 

3 Siehe: http://www.studieren-in-fernost.de/de/fakten/die-initiatoren.html 
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der Mittel, Personen und Liegenschaften, für die das
Land bislang zuständig war. Mit der gewachsenen Ver-
antwortung, die Existenz der eigenen Organisation zu si-
chern, gewinnt die Aufgabe an Bedeutung, für die Re-
krutierung bzw. Anwerbung von Studierwilligen selbst
zuständig zu sein. 
Dieser Prozess steht noch am Anfang. An den ostdeut-
schen Hochschulen ist er angesichts der demografischen
Lage sowie der politischen und finanziellen Förderung
der Studienwerbung im Rahmen des Hochschulpaktes
2020 weiter fortgeschritten als in den westdeutschen.
Ob bzw. inwieweit die Marketing-Logik bei den Hoch-
schulen angekommen ist und im Bereich Studium und
Lehre umgesetzt wurde, ist empirisch zu klären. Einen
Ansatzpunkt dazu bietet die Untersuchung der Stellen
für Marketing und Studienwerbung im Organisationsge-
füge der Hochschulen. Um den Status Quo dieser
Bemühungen an den Universitäten, Fachhochschulen
und Pädagogischen Hochschulen zu erfassen, wurde
diese Untersuchung angestellt. 
Diese Erhebung kann direkt auf einer Studie von 2008
aufbauen, die das Institut für Hochschulforschung Halle-
Wittenberg durchgeführt hat (Winter 2008). Die hier
vorliegende Untersuchung ergänzt die 2008er Studie
um die westdeutschen Bundesländer. Im Gegensatz zur
Studie von 2008 konzentriert sie sich dabei auf die
Frage, wie Marketing und Studienwerbung im Organisa-
tionsgefüge der Hochschulen der gesamten Bundesre-
publik verankert sind. Als empirische Basis für weitere
Untersuchungen soll sie dazu dienen, einen Anfangs-
messpunkt zu setzen, um in folgenden Erhebungen die –
vermutlich – weitere Verbreitung der Marketingstellen
nachvollziehen zu können. Da nur der Status quo zum
Erhebungszeitpunkt erfasst wurde, können mit Hilfe der
gesammelten Daten allein keine Aussagen zur Entwick-
lung gemacht werden.4
Der folgende Abschnitt befasst sich mit den methodi-
schen Aspekten der Untersuchung. Die Ergebnisse die-
ser Analyse sind dann Gegenstand des dritten Ab-
schnitts. 

2. Datenbasis und Methodik 
der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung sind alle staatlichen
Hochschulen in der Bundesrepublik – ausgenommen die
Kunst- und Musikhochschulen sowie die Verwaltungs-
hochschulen.5 Das heißt, es wurde eine Vollerhebung
der 188 Hochschulen durchgeführt.6 76 von diesen sind
Universitäten (40,4%), 106 (56,4%) Fachhochschulen
und sechs Pädagogische Hochschulen (3,2%; aus -
schließlich in Baden-Württemberg). 
Das methodische Vorgehen basiert in erster Linie auf
einer umfangreichen Internetrecherche. Hierfür wurden
auf den Internetseiten aller deutschen staatlichen Hoch-
schulen nach den Organisationseinheiten, die für Mar-
ketingaktivitäten zuständig sind, gesucht. Erhoben wur-
den die Daten zwischen Juni 2011 und April 2012. Das
letzte Mal wurde am 20.4.2012 auf alle Internetseiten
der Hochschul-Marketingstellen zugegriffen.

In einem ersten Schritt wurde nach der tatsächlichen
Benennung dieser Tätigkeiten recherchiert. Unser Ein-
druck ist, dass die Internetauftritte der Hochschulen in
der Regel umfassende und weitgehend aktuelle Infor-
mationen über ihre Organisationsbereiche und Aktivitä-
ten bieten. Dennoch waren bei 52 der 188 Hochschulen
(27,7%) auf den Homepages keine Informationen zum
Marketing zu finden.
In den Fällen, in denen auf den Hochschulseiten zu
eventuellen Marketingstellen nichts oder nichts eindeu-
tiges gefunden werden konnte oder die Informationen
nicht für eine klare Zuordnung ausreichten, wurde bei
Vertretern der Einrichtungen nachgefragt; in erster Linie
wurden die jeweiligen Pressesprecher/innen der Hoch-
schulen kontaktiert (N = 75).7 Die Pressesprecher wur-
den deshalb angesprochen, da Marketingaktivitäten –
wie aus unserer Studie von 2008 zu den ostdeutschen
Hochschulen hervorgeht – häufig in der Zuständigkeit
der Kommunikations-Bereiche liegen (Winter 2008;
siehe auch Abschnitt 3.3.). 

3. Ergebnisse 
3.1 Explizite Benennung oder implizite Aufgabenwahr-
nehmung
Im Fokus der Erhebung steht die Verortung von Marke-
tingaktivitäten in der Hochschulorganisation. Die Aus-
gangsfrage unserer Recherche lautet dementsprechend:
An wie vielen Hochschulen sind derartige Stellen über-
haupt zu finden? Marketingstelle ist allerdings nicht
gleich Marketingstelle; in drei Gruppen können die
Hochschulen unterteilt werden: 
1. Zur ersten Kategorie zählen die Hochschulen, die ex-

plizit Marketingstellen benennen. Entweder sind eine
oder mehrere Personen nominell mit Marketing oder
einer spezifischen Form des Marketings (z.B. Studie-
rendenmarketing) betraut oder es gibt in der Organi-
sationsstruktur der Hochschule einen Bereich, bei-
spielsweise eine Stabsstelle oder ein Referat, der den
Begriff „Marketing“ in seiner Bezeichnung trägt.8

2. Die Hochschulen der zweiten Kategorie weisen Mar-
ketingstellen auf, die allerdings nicht explizit auf den
Internetseiten erwähnt werden. Hinweise auf implizi-
te Marketingstellen finden sich in den Aufgaben-
oder Selbstbeschreibungen der Stellen auf den Inter-
netseiten der Hochschulen bzw. in den Antwort-

4 Eingeschränkt möglich ist ein Vergleich mit der Erhebung von Brüser
(2003), siehe Abschnitt 4.

5 Ausgenommen sind auch die staatlich anerkannten Hochschulen in kirchli-
cher Trägerschaft. In der Datenbank „Hochschulkompass“ auf den Inter-
netseiten der Hochschulrektorenkonferenz kann nach den verschiedenen
Hochschulen recherchiert werden: http://www.hochschulkompass.de/
hochschulen/hochschulen-in-deutschland-die-hochschulsuche.html 

6 Bei der Interpretation der Befunde ist hervorzuheben, dass die Hochschu-
len als Untersuchungseinheiten fungieren und nicht die Marketingstellen.

7 Zumeist handelte es sich um die Leiter der Pressestelle bzw. der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Positionen mit ähnlichen Bezeichnungen. 

8 Explizite Marketingstellen haben wir vorwiegend im Rahmen unserer In-
ternetrecherche gefunden. In einigen Fällen (Universität Kiel, Universität
des Saarlandes, Fachhochschule Bingen, Pädagogische Hochschule Heidel-
berg) haben wir über die Existenz dieser Stellen auch über die Kontaktauf-
nahme per E-Mail erfahren.
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E-Mails, in denen das Wort Marketing vorkommt.
Weil der Marketing-Begriff unterschiedlich definiert
werden kann, sind diese Angaben mit Vorsicht zu in-
terpretieren (zur Definitionsfrage siehe Abschnitt 4).9

3. In die dritte Kategorie fallen Hochschulen, bei denen
keine Marketingstellen, die als solche benannt wer-
den (explizite Marketingstellen), und bei denen keine
Stellen oder Personen festzustellen sind, die für Mar-
keting zuständig, aber nicht das Etikett „Marketing“
tragen (implizite Marketingstellen). Es sind also die
Hochschulen, die gemäß ihrer Selbstauskunft kein
Marketing betreiben.10

ad 1) Hochschulen mit Marketingstellen („explizit“)
Insgesamt weisen 115 Hochschulen, das sind rund 61%
aller 188 untersuchten Hochschulen, Marketingstellen
der ersten Kategorie auf. Zum einen kann das im Rah-
men einer eigenen Organisationseinheit geschehen, zum
anderen kann Marketing personenbezogen als eine Auf-
gabenbeschreibung von Hochschulmitarbeiter/ in nen in-
stitutionalisiert sein. Möglich ist schließlich auch die
Kombination von beidem: eine Mitarbeiterstelle mit ex-
pliziter Marketingbezeichnung, die in einer Einheit der
formalen Organisation mit expliziter Marketingbezeich-
nung tätig ist. Drei Beispiele sowohl von Mitarbeiter-
stellen als auch Organisationseinheiten, die explizit mit
Marketingaufgaben betraut sind, seien genannt:
• An der Brandenburgischen Technischen Universität

Cottbus gibt es die Organisationseinheit Referat „Öf-
fentlichkeitsarbeit/Marketing“ in der Präsidialabtei-
lung.

• An der Universität Augsburg ist eine Mitarbeiterin der
Hochschulleitung explizit für das Aufgabenspektrum
„Marketing und Fundraising“ zuständig.

• In der Verwaltungsabteilung „Kommunikation und
Marketing“ der Universität Passau ist die Abteilungs-
leiterin explizit auch für das Studierendenmarketing
zuständig.

Bei 14 Hochschulen ist Marketing als Zuständigkeitsbe-
reich einer Leitungsperson im Rektorat bzw. im Präsidi-
um definiert. Damit wird der hohe Stellenwert doku-
mentiert, den Marketing an diesen Hochschulen ein-
nimmt; Marketing soll hier offenkundig als Leitungsauf-
gabe verstanden werden. An fünf Hochschulen Baden-
Württembergs, an drei jeweils in Bayern und in Nord-
rhein-Westfalen, an zwei Hochschulen in Sachsen und an
einer in Sachsen-Anhalt finden sich derartige Nominatio-
nen von Prorektoren bzw. Vizepräsidenten für Marketing
(und zumeist für weitere Aufgaben). Auffällig ist, dass
nicht Universitäten, sondern vor allem Fachhochschulen
auf Marketing als Ressortaufgabe eines Mitglieds der
Hochschulleitung setzen: An 13 Fachhochschulen und
nur an einer Universität trägt ein Prorektor oder ein Vize-
präsident in seiner Ressortbeschreibung das Wort „Mar-
keting“. Drei Beispiele aus Baden-Württemberg verdeut-
lichen, wie unterschiedlich die Ressortschneidungen
ausfallen können: Prorektor für „Marketing“ (Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen), für
„Marketing und Organisationsentwicklung“ (Hochschule
Offenburg) und für „Internationale Angelegenheiten,
Hochschulmarketing und Diversity Management“ (Hoch-

schule Mannheim). Bei fünf der 14 Hochschulen mit
einem für Marketing zuständigen Mitglied der Hoch-
schulleitung gibt es parallel dazu noch eine Marketing-
stelle, die in der Verwaltung angesiedelt ist. In einem
Fall besteht neben dem „Marketing-Prorektor“ noch ein
Gremium, das sich mit Fragen des Marketings befasst,
und in einem Fall eine zusätzliche Stelle im Leitungsstab.
Bei dem Großteil hingegen – so auch bei den drei ge-
nannten Beispielen – ist ausschließlich ein Prorektor
oder ein Vizepräsident und keine Stabsstelle oder Ver-
waltungseinheit explizit für Marketing zuständig. 

ad 2) Hochschulen mit Stellen, die mit Marketing be-
traut sind, aber nicht danach benannt sind („implizit“)
An 58 Hochschulen – das sind rund 31% aller unter-
suchten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogi-
schen Hochschulen – gibt es weder eine Organisations-
einheit noch eine Mitarbeiterstelle, die explizit das
Label „Marketing“ in ihrer Funktionsbezeichnung tra-
gen. Allerdings sind in diesen Fällen die dazugehören-
den Aufgaben einem anderen Bereich zugeordnet. In
der Regel konnte diese Information durch gezieltes
Nachfragen bei den zuständigen Mitarbeiter/innen der
Hochschulen gewonnen werden. Es folgen drei Beispie-
le dieser Art der „impliziten“ Marketingstellen:
• An der Universität Kassel werden Marketingaufgaben

der Stabsstelle Kommunikation, Presse und Öffentlich-
keitsarbeit zugeordnet. 

• In der niedersächsischen Ostfalia-Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften sind die beiden Arbeitsbe-
reiche Medienkommunikation sowie Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit für Marketing zuständig.

• An der Fachhochschule Kaiserslautern sind die Aufga-
ben verschiedenen Bereichen zugeordnet. Einerseits
liegt das Marketing in der Verantwortung der Hoch-
schulleitung und andererseits werden Aufträge für
Werbekampagnen an Externe vergeben und in Zusam-
menarbeit mit dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit
durchgeführt. 

Wie wir schon in unserer Studie von 2008 festgestellt
haben, sind die Grenzen zwischen eigenen Marketing-
Referaten bzw. -Referent/innen und integrierten Lösun-
gen fließend. Wer und in welcher Position sich nun
tatsächlich mit Marketing beschäftigt, ist nicht zwin-
gend von der Nominierung der Abteilung bzw. der Stel-
le abhängig (Winter 2008, S. 125). Wie kann festgestellt
werden, dass Stellen an Hochschulen implizit für Marke-
ting verantwortlich sind? Zum einen wird auf deren In-
ternetseiten Marketing als eine von mehreren Aufgaben
der Stelle (der Organisationseinheit oder des Mitarbei-
ters/der Mitarbeiterin) beschrieben (z.B. Hochschule

9 Verzerrungen können ferner dadurch entstehen, dass die Befragten mei-
nen könnten, die Existenz solcher Stellen sei von uns erwünscht, ihre eige-
ne Hochschule solle hier nicht schlecht abschneiden (vgl. Winter 2008, S.
110). 

10 Das heißt im Übrigen nicht, dass sie tatsächlich keine Marketingmaßnah-
men ergreifen. Fasst man den Marketingbegriff weit, dann können dar-
unter etliche Aktivitäten fallen, wie beispielsweise die Veranstaltung von
Hochschulinformationstagen, die Durchführung von Evaluationen, die
„Alumni-Pflege“ oder die Bereitstellung von Career Services. Für unsere
Untersuchung ist allerdings die Selbstauskunft der Hochschulen – sei es
auf ihren Internetseiten oder sei es per Antwort-E-Mail maßgeblich.
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Merseburg, Hochschule
Amberg-Weiden, Uni-
versität Regensburg),
der Begriff „Marketing“
selbst kommt aber
nicht in der Stellenbe-
zeichnung vor. Zum an-
deren haben wird durch
eine Kontaktaufnahme
per E-Mail über derarti-
ge Marketingaktivitäten
erfahren. 

ad 3) Hochschulen
ohne Marketingstellen
Nur an 15 der 188 Uni-
versitäten, Fachhoch-
schulen und Pädagogi-
schen Hochschulen sind
keinerlei Marketingstel-
len – sei es als Einheiten
in der Hochschulorganisation oder als Mitarbeiterstellen
– feststellbar. In einigen Fällen wird bewusst von Hoch-
schulmarketing Abstand genommen, wie wir im Rah-
men unserer Kontaktaufnahme erfahren haben. Zu die-
sen zählt beispielsweise die Technische Universität
München oder die Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald. Ob an den anderen Hochschulen künftig
Marketingstellen angestrebt werden oder ebenfalls be-
wusst darauf verzichtet wird, kann an dieser Stelle nicht
gesagt werden. Ebenfalls unbeantwortet bleiben muss
die Frage, inwieweit an den Hochschulen dieser letzten
Gruppe tatsächlich keinerlei Aktivitäten im Sinne der
Studienwerbung und des Hochschulmarketings vorkom-
men oder ob nur auf eine Nomination als Marketingstel-
le bzw. eine Benennung der Tätigkeit als Marketingakti-
vität verzichtet wurde.
Abbildung 1 veranschaulicht die prozentuale Verteilung
der staatlichen Universitäten und Fachhochschulen mit
expliziten und impliziten Marketingstellen. Es zeigt sich,
dass die Universitäten etwas häufiger eine Person oder
eine Organisationseinheit
(Abteilung, Dezernat, Referat)
aufweisen, welche die Be-
zeichnung „Marketing“ trägt.
Im Vergleich dazu lassen sich
implizite Marketingstellen
etwas häufiger an den Fach-
hochschulen finden. Ebenso
ist der Anteil der Fachhoch-
schulen, die keine Marketing-
stellen aufweisen, größer als
der Anteil der Universitäten
ohne Marketingstellen.
Aufgrund ihrer geringen An-
zahl wurden die Pädagogi-
schen Hochschulen in dieser
Abbildung außen vor gelas-
sen. Drei der sechs Pädagogi-
schen Hochschulen betreiben
explizit Marketing und bei den übrigen drei sind Marke-
ting-Aufgaben anderen Einheiten zugeordnet. 

In Tabelle 1 werden die Universitäten und Fachhoch-
schulen getrennt dargestellt und dabei nach ihrer Zu-
gehörigkeit zu den alten oder neuen Bundesländern ein-
geteilt.11 Wiederum geht es um die prozentuale Vertei-
lung der Hochschulen mit impliziten bzw. expliziten
bzw. keinen Marketingstellen.
Generell sind explizite Marketingstellen häufiger an Uni-
versitäten als an Fachhochschulen zu finden. Dies mag
sicherlich auch mit der durchschnittlich unterschiedli-
chen Größe der (eher kleinen) Fachhochschulen und der
(eher großen) Universitäten zusammenhängen; große
Hochschulen können sich vermutlich eher derartige
Stellen leisten. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen
Ost- und Westdeutschland. In den alten Bundesländern
weisen – relativ betrachtet – mehr Universitäten explizi-
te Marketingstellen auf als in den neuen Bundesländern.
Insgesamt verfügen ostdeutsche Universitäten aber über
genauso viele Marketingstellen wie westdeutsche
(93,4% zu 93,3%). Im Fachhochschulbereich sind dem-
gegenüber die neuen Bundesländer „Vorreiter“: 

Abbildung 1: Universitäten und Fachhochschulen mit expliziten, impliziten und keinen
Marketingstellen; in Prozent (N = 182; Universitäten N = 76; 

Fachhochschulen N = 106)

11 Berlin wird hierbei den alten Bundesländern zu geordnet.
12 Lesehilfe: An 67,2% der Universitäten in den alten Bundesländern (inkl.

Berlin) gibt es Stellen, die explizit Marketing betreiben.

Tabelle 1: Universitäten und Fachhochschulen mit expliziten, impliziten und keinen
Marketingstellen, nach alten und neuen Bundesländern unterteilt; 

in Prozent (N = 182)12
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Mehr als drei Viertel der ostdeutschen Fachhochschulen
weisen explizite Marketingstellen auf; dieser Anteil fällt
um rund 20% höher aus als an westdeutschen Fach-
hochschulen. Zudem gibt es keine ostdeutsche Fach-
hochschule, die keine Marketingstelle eingerichtet hat;
in den westdeutschen Bundesländern sind es hingegen
rund 12%.

3.2 Verortung in der formalen Organisationsstruktur
Neben der funktionalen Zuordnung der Marketingstel-
len haben wir nach der Einbindung der Stellen in die for-
male Organisationsstruktur der Hochschule gefragt
(siehe Tabelle 2). Im Kern können die Stellen, die in der
Linienorganisation der (zentralen) Hochschulverwaltung
angesiedelt sind, von denjenigen, die als Angehörige
von Stabsstellen der Hochschulleitung – als Spitze der
akademischen Selbstverwaltung – tätig sind, unterschie-
den werden. Des Weiteren kann auch ein Mitglied der
Hochschulleitung (ein Prorektor oder Vizepräsident) mit
Marketing betraut worden sein oder/und ein akademi-
sches Gremium (bspw. eine Senatskommission) oder/
und eine externe Firma (oder auch eine Tochterfirma)
der Hochschule. In relativ wenigen Fällen (N = 7) gibt es
mehrere Marketingstellen an einer Hochschule, die ex-
plizit mit Marketingaufgaben betraut sind: So sind die
Konstellationen Prorektor plus Verwaltungseinheit, Pro-
rektor plus Stabsstelle, Gremium und Verwaltungsein-
heit zu finden. Am häufigsten kommt die Kombination
Prorektor plus Verwaltungseinheit vor. Nicht anzutreffen
ist die Konstellation von Stabsstelle plus Verwaltungs-
einheit; dies würde wohl zu einer problematischen Dop-
pelzuständigkeit zweier ausführender bzw. planender
Stellen führen.
In den häufigsten Fällen (64 von 188) sind die Marke-
ting-Verantwortlichen und die Organisationseinheiten,
denen explizit Marketing übertragen wurde, den jeweili-
gen Hochschulleitungen zugeordnet. Diese Stellen wer-
den wegen ihrer formalen Funktion als „Leitungsstäbe“
bezeichnet. Bei 36 der Einrichtungen, die explizite Mar-
ketingstellen aufweisen, sind diese in der Hochschulver-
waltung angesiedelt.13 In drei Fällen übernehmen exter-

ne bzw. ausgegliederte Part-
ner das zentrale Marketing.
Das sind die „Campus Service
GmbH“ für die Johannes-Gut-
enberg-Universität Mainz14,
die "Service und Marketing
GmbH"15, die als Tochterge-
sellschaft der Universität
Mannheim für sie Marketing
betreibt, und die „Universität
Hamburg Marketing
GmbH"16. In zwei Fällen be-
schäftigen sich explizit akade-
mische Gremien mit Marke-
tingfragen: die Senatskom-
mission Hochschulmarketing
an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden und
die Kommission Hochschul-
entwicklung und Marketing
an der Hochschule Magde-

burg-Stendal. Nicht eindeutig zuordenbar sind die expli-
ziten Marketingstellen in zwei Fällen. 
Es gibt in Deutschland 14 Prorektoren oder Vizepräsi-
denten, deren Ressortbeschreibung das Wort „Marke-
ting“ aufweist. In fünf Fällen gibt es sowohl einen Pro-
rektor bzw. Vizepräsidenten, welcher nominell für „Mar-
keting“ verantwortlich ist, als auch eine Abteilung der
Verwaltung, die hierfür zuständig ist: Technische Univer-
sität Chemnitz, Hochschule der Medien Stuttgart, Fach-
hochschule Dortmund, Hochschule Bochum und Fach-
hochschule Südwestfalen. Weitere Kombinationen von
Marketingstellen an einer Hochschulen gibt es an der
Hochschule Coburg (ein Vizepräsident und eine Stelle
im Leitungsstab) und an der Hochschule Magdeburg-
Stendal (ein Prorektor mit der Bezeichnung „Marketing“
im Namen und einer Kommission Hochschulentwick-
lung und Marketing). In den übrigen sieben Fällen, in
denen bei der Ressortbeschreibung eines Mitglieds der
Hochschulleitung „Marketing“ auftaucht, gibt es keine
weitere Stelle, die explizit Marketing als Aufgabe hat
(siehe hierzu auch im Abschnitt 3.1). 
Die Technische Universität Chemnitz ist die einzige Uni-
versität in Deutschland, die einen Marketing-Prorektor
aufweist. Interessant ist, dass Prorektoren oder Vizeprä-
sidenten, die das Wort „Marketing“ im Namen tragen,
am häufigsten in den westdeutschen (Fach-)Hochschu-
len, genauer in süddeutschen Hochschulen (Bayern und
Baden-Württemberg) vertreten sind.
Zwischen den alten und den neuen Bundesländern gibt
es hinsichtlich der Verteilung kaum Differenzen; das
heißt, sowohl in den alten als auch in den neuen Bun-
desländern ist der Großteil (über 60%) der Marketing-
stellen den Prorektoren und Leitungsstäben zugeord-
net. Größere Unterschiede finden sich dagegen zwi-

13 Hier einbezogen sind auch die Fälle, in denen sowohl ein Prorektor/Vize-
präsident nominell mit „Marketing“ betraut ist, als auch eine Marketing-
stelle in der Verwaltung existiert. 

14 Siehe: http://www.campus-service.com/personalmarketing/hochschul-
marketing.html 

15 Siehe: http://www.service.uni-mannheim.de/ 
16 Siehe: http://www.marketing.uni-hamburg.de/ 

Tabelle 2: Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen mit expli-
ziten und impliziten Marketingstellen, nach formaler Zuordnung der Mar-
ketingstellen unterteilt; absolute Häufigkeiten (N = 188)
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schen den Hochschularten. Die
Marketingstellen an den Univer-
sitäten sind zu 58% bei den
Hochschulleitungen (Leitungs-
stab und Prorektoren) und zu
34% innerhalb Hochschulver-
waltungen angesiedelt. Im Fach-
hochschulbereich sind demge-
genüber rund 63% bei den
Hochschulleitungen (Hochschul-
leitung und Leitungsstab) veror-
tet und innerhalb der Hoch-
schulverwaltungen nur rund
23%.17 Auffallend sind die Un-
terschiede zwischen den ost-
und westdeutschen Fachhoch-
schulen. So sind beispielsweise
in den neuen Bundesländern an
rund 63% und in den alten Bundesländern hingegen
„nur“ an 48% der Fachhochschulen die Marketingstel-
len als Leitungsstab organisiert. 

3.3 Funktionale Zuordnung
Wir haben zuerst danach gefragt, ob die Hochschulen
überhaupt Marketingstellen aufweisen und wie sie diese
deklarieren. Dann haben wir nach der Einbindung der
Marketingstellen in die formale Organisationsstruktur
der Hochschule gefragt. Schließlich haben wir diese Stel-
len funktionalen Bereichen der Hochschulorganisation
zugeordnet. Als Hinweis hierauf interpretieren wir die
jeweilige Bezeichnung der Stelle bzw. ihrer übergeord-
neten Organisationseinheit. Die Marketingstellen führen
sehr unterschiedliche Namen. Diese Etikettierungen
wurden von uns in Kategorien zusammengefasst. So
können Marketingstellen nominell ausschließlich für
Marketing oder für Studierendenmarketing zuständig
sein, andere Marketingstellen sind dem Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit zugeordnet, wiederum andere fallen in
die Bereiche Internationales, Hochschulentwicklung
oder Fundraising. Einzelne Hochschulen verbinden die
Zuständigkeit für Marketing mit „Wissenschaftsmanage-
ment“, „Veranstaltungsmanagement“ oder „Alumni-
Netzwerkpflege“. Dass Marketingaufgaben von mehre-
ren Stellen implizit wahrgenommen werden, die Aufga-
ben also in der Hochschulorganisation verteilt sind,
wurde uns insbesondere im Rahmen unserer Nachfragen
von einigen Hochschulen berichtet. 
Zuweilen ist die Einordnung in das Kategorienschema
schwierig, da sich eine Stelle mit unterschiedlichen Be-
reichen befasst, z.B. hat das Referat 06 der Hochschule
Bremen die Bezeichnung „Studierendenberatung/Stu-
dierendenmarketing/Messe“; im Präsidialbereich der
Humboldt-Universität Berlin trägt das entsprechende
Referat den Titel „Öffentlichkeitsarbeit, Marketing,
Fund raising“. Schwierig ist die Zuordnung auch deshalb,
weil derartige Marketingstellen mit mehreren Aufgaben-
feldern einem Bereich untergeordnet sind, der wieder-
um einer anderen Kategorie zugeordnet werden kann.
Beispielsweise ist das Sachgebiet V.3 „Hochschulmarke-
ting/Gremienbetreuung“ der Hochschule RheinMain
eine Einrichtung der Abteilung V „Hochschulentwick-
lung, Qualitätsmanagement und Marketing“. 

Die mit Abstand am häufigsten vertretene Kategorie der
funktionalen Beschreibung der Marketingstellen ist „Öf-
fentlichkeitsarbeit“ (96 Hochschulen, 51% aller Hoch-
schulen mit Marketingstellen). Nimmt man nur die
Hochschulen mit expliziten Marketingstellen, dann sind
es 46%, die dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit zugerech-
net werden können. Darunter wurden Bereiche zusam-
mengefasst, die beispielsweise folgende Bezeichnungen
tragen: 
• Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing,
• PR und Hochschulmarketing,
• Marketing und Kommunikation.

An 41 der Hochschulen mit expliziten Marketingstellen –
das sind rund 36% – führt diese Stelle ausschließlich die
Bezeichnung „Marketing“, „Hochschulmarketing“ oder
„Universitätsmarketing“. Die Benennungen „Studieren-
denmarketing“ und „Hochschulentwicklung“ kommen
vier Mal vor und auch die Bezeichnung „Internationales“
wurde vier Mal vergeben, „Fundraising“ dagegen nur drei
Mal. Andere funktionale Zuordnungen, wie z.B. „For-
schungsmarketing“ oder „Studierendenberatung“, sind
lediglich jeweils nur einmal vorzufinden. Dies entspricht
auch unserem Befund von 2008 unter den ostdeutschen
Hochschulen: Vorrangig wird Marketing als Öffentlich-
keitsarbeit, dann als Studienwerbung und zuletzt als stra-
tegische Aufgabe verstanden (Winter 2008, S. 126).
Die Tabelle 3 fasst zusammen, wie viele Hochschulen
mit Marketingstellen (unterteilt in explizite und implizi-
te) den verschiedenen Kategorien zugeordnet werden
können. Wenn Hochschulen zwei Marketingstellen auf-
weisen und diese unterschiedlichen Kategorien zuge-
ordnet wurden, dann wurde für die Tabelle die Zuord-
nung der Verwaltungs- bzw. Stabsstelle gezählt. 
Selbstredend gibt es die funktionale Zuordnung „Marke-
ting“ ausschließlich bei Hochschulen mit expliziten Mar-
ketingstellen.

17 Nicht einbezogen sind hier die Fälle, in denen in zwei Bereichen eine
Marketingstelle zu finden ist. 

18 Unter „Sonstige“ fallen die Hochschulen, deren Marketingstellen funktio-
nalen Bereichen zuzuordnen sind, die nur ein- oder zwei Mal vorkom-
men, wie z.B. Studienberatung, Veranstaltungsmanagement oder Wis-
senschaftsmanagement. 

Tabelle 3: Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen mit
expliziten und impliziten Marketingstellen, nach funktionale Zuord-
nung der Marketingstellen unterteilt; absolute Häufigkeiten (N = 173)

18
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Generell – sowohl bei Hochschulen mit expliziten als
auch mit impliziten Marketingstellen – fällt die Nähe zur
Öffentlichkeitsarbeit auf. Im Folgenden blicken wir
nochmals ausschließlich auf die Hochschulen mit explizi-
ten Marketingstellen. Abbildung 2 veranschaulicht, wie
stark die Marketingstellen in den verschiedenen Funk -
tionsbereichen vertreten sind. Auch hier wird die Bedeu-
tung der Öffentlichkeitsarbeit deutlich: Fast die Hälfte
aller Hochschulen hat ihre Marketingstelle diesem Be-
reich zugeordnet. Am zweithäufigsten sind die Hoch-
schulen mit Marketingstellen vertreten, die sich in ihrer
Bezeichnung ausschließlich auf Marketing konzentrieren.
Dies sind mehr als ein Drittel der Hochschulen mit expli-
ziten Marketingstellen. Alle anderen funktionalen Zuord-
nungen kommen dagegen relativ selten vor.
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Hochschu-
len mit expliziten Marketingstellen, die zudem entweder
als Leitungsstab, als Verwaltungseinheit oder als Teil der
Hochschulleitung organisiert sind. Um eine Interpreta -
tion des Verhältnisses von formaler und funktionaler Zu-
ordnung der Marketingstellen zu erleichtern, werden die
prozentualen Werte in Abbildung 3 grafisch dargestellt.
Wird Marketing in einem Stab der Hochschulleitung or-
ganisiert, dann ist diese Stelle in den meisten Fällen dem
Bereich Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet (56,3%). Das
liegt wohl auch daran, dass generell für Public Relation
Work, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit an den
Hochschulen Leitungsstäbe verantwortlich sind und die
Marketingstellen hier angeschlossen werden. Wird Mar-
keting der Verwaltung zugeordnet, dann ist die Stelle
am häufigsten ausschließlich für Marketing zuständig, es
sind – wenn man so will – „reine“ Marketingstellen
(38,7%). Verfügt die Hochschule über einen Prorektor
oder einen Vizepräsidenten für Marketing, so ist dieser
in den meisten Fällen zudem für internationale Fragen
zuständig (42,9%).

4. Resümee und offene Fragen
Auf drei wichtige Befunde lässt sich unsere empirische
Erhebung der Marketingstellen an allen staatlichen

deutschen Universitäten,
Fachhochschulen und
Pädagogischen Hoch-
schulen in Deutschland
zusammenfassen:
Erstens gibt es einen er-
staunlich großen Anteil
von Hochschulen in
Deutschland, die auf ir-
gendeine Art und Weise
Marketing betreiben: Ex-
plizit verfügen rund drei
Fünftel der Hochschulen
über Marketingstellen,
sei es als formale Organi-
sationseinheit oder seien
es einzelne Mit ar bei ter/ -
in nen, die dieses Aufga-
bengebiet (mit) überneh-
men (exakt: 61,2%).
Dazu kommen noch die

Hochschulen, die von sich behaupten, dass sie – zwar
nicht nominell, aber faktisch – Marketingaufgaben er-
füllten. Dies sind drei von zehn Hochschulen (exakt:
30,9%). Insgesamt verfügen also rund neun von zehn
Hochschulen über Stellen, die mit Marketingaufgaben
betraut sind (exakt: 92,1%). 
Vergleicht man diese Zahlen mit der Erhebung von Rene
Brüser aus dem Jahr 2003, ist dieser Anteil im Laufe der
letzten neun Jahre offenbar gewachsen. In seiner Befra-
gung aller Hochschulen stellt Brüser fest, dass rund 40%
der Hochschulen eine Stelle (ein Referat oder eine Abtei-
lung) für Marketing eingerichtet haben und rund 13%
die Einrichtung einer solchen planten (Brüser 2003, S.
30). Allerdings ist bei dem Vergleich dieser Studie mit
unserer Untersuchung Vorsicht angeraten. Zum einen
handelt es sich um eine Erhebung aller Hochschulen,
also auch der privaten sowie der Kunst- und Musikhoch-
schulen. Zum anderen kann der relativ geringe Rücklauf
der schriftlichen Befragung 36,2% (38,2% der Fachhoch-
schulen und 41,4% der Universitäten) zu gewissen Ver-
zerrungen führen, die wir bei unserer Vollerhebung weit-
gehend ausschließen können. Beispielsweise ist denkbar,
dass aus Gründen der vermeintlichen Erwünschtheit ge-
genüber dem Fragesteller nur die Hochschulen antwor-
ten, die Marketingstellen eingerichtet haben.19

Zweitens betreiben alle Hochschulen in den ostdeut-
schen Flächenländern mit Ausnahme der Universität
Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern Marketing.

Abbildung 2: Hochschulen mit expliziten Marketingstellen, nach funktionaler Zuordnung
der Marketingstellen unterteilt; in Prozent (N = 115)

19 1997, also sechs Jahre vor Brüser, haben Freitag und Hellstern (1997)
ebenfalls eine Umfrage unter allen Hochschulen durchgeführt. Allerdings
wurde nicht nach den Marketingstellen, sondern nach dem Vorhanden-
sein von Marketingkonzepten gefragt. Explizit definiert wurde dabei
nicht, was unter Hochschulmarketing zu verstehen ist, offensichtlich aber
– darauf verweisen die gestellten Fragen – insbesondere eine aktive(re)
Öffentlichkeitsarbeit, die Bildung einer Corporate Identity (einschl. eines
Corporate Designs) und Marktforschungsaktivitäten. Zu letzteren wurden
wiederum vor allem Befragungen von Studierenden, Absolvent/innen
etc. gezählt. Bei einer Rücklaufquote von 55% sprachen 30 der 302
Hochschulen davon, dass sie bereits Marketingkonzepte besäßen. Das
sind rund ein Fünftel der Hochschulen, die geantwortet haben (19,6%).
Angesichts der Unbestimmtheit der verwendeten Begriffe, ist indes die
Aussagekräftigkeit dieser Zahl zu hinterfragen. 
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Demgegenüber äußerten
etliche von uns vor vier
Jahren befragte ostdeut-
sche Hochschulen ledig-
lich die Absicht, dass sie
derartige Stellen aufbau-
en wollten (Winter
2008). Vor zehn Jahren
waren es in den neuen
Bundesländern im Ver-
gleich zu den westdeut-
schen Ländern zehn Pro-
zent weniger Hochschu-
len, die derartige Stellen
eingerichtet hatten –
rund 30% (Brüser 2003,
S. 30). Mittlerweile sind
viele Hochschulen dazu-
gekommen, die derartige
Strukturen institutionali-
siert haben. Die ostdeut-
schen Hochschulen ha -
ben, möglicherweise forciert durch die Anreizmechanis-
men des Hochschulpaktes 2020, nach einer Aufholphase
mit den westdeutschen gleichgezogen. In den neuen
Bundesländern gibt es – im Vergleich zu den alten –
überhaupt keine Fachhochschulen ohne Marketingstel-
len mehr. Ob sie als Vorreiter einer Entwicklung gelten
können, denen nun die rund 12% der westdeutschen
Fachhochschulen, die bislang noch (?) keine Marketing-
stellen eingerichtet haben, nachfolgen werden, wird die
Zukunft zeigen. 
Drittens zeigt sich, dass Marketing überwiegend in der
Hochschulorganisation im Bereich der Öffentlichkeitsar-
beit angesiedelt ist: Bei den Hochschulen mit expliziten
Marketingstellen sind es knapp die Hälfte (45,7%), bei
den Hochschulen mit impliziten Marketingstellen sind
es sogar knapp drei Viertel (74,1%). Die Frage, ob sich
damit ein Verständnis von Marketing als Public-Rela -
tions-Work offenbart, drängt sich auf. Weitere Fragen
schließen sich daran an: Was verstehen die Hochschulen
unter Marketing? Handelt es sich tatsächlich um eine
neue Aufgabe? Wurden dazu neue Stellen geschaffen?
Oder handelt es sich bei der Einrichtung bzw. Benen-
nung von Marketingstellen um eine Art Etikettierung,
die politischen Anforderungen folgt, aber faktisch ohne
Substanz und Konsequenzen ist? 
Wie wir schon in unserer Studie zu den Marketingakti-
vitäten der ostdeutschen Hochschulen festgestellt haben
(Winter 2008), sind grundsätzlich zwei typische Auffas-
sungen im Verständnis von Marketing zu nennen:
a) In der einen Variante wird Marketing lediglich als

Studienwerbung begriffen. Darin äußert sich eine
enge Auffassung von Marketing. Für die vorhande-
nen Studienangebote wird Public Relations-Work
betrieben, um poten zielle Studienanfänger für den
eigenen Studienstandort und die vorhandenen Stu-
diengänge zu gewinnen. 

b) Umfassend ist dagegen der zweite Marketingbegriff
ausgelegt. Das betriebswirtschaftliche Konzept von
Marketing meint die Ausrichtung eines Unterneh-
mens und seiner Produktpalette am Markt zwecks Er-

folgsmaximierung.20 Hochschulmarketing ist „die be-
wusste marktorientierte Führung der gesamten Hoch-
schule: Also die Ausrichtung und Koordination aller
Aktivitäten auf die Bedürfnisse von Zielgruppen und
damit Sicherung von Vorteilen im Hochschulwettbe-
werb“ (Meffert 2007, S. 4). Hochschulmarketing ist
danach eine Angelegenheit der Hochschulleitung. In
der operativen Umsetzung zielt der sog. Marketing-
Mix nicht nur auf die Kommunikation ab, sondern
auch auf die Preis- und Produktgestaltung sowie die
Vertriebspolitik (Distribution). Auf die Hochschulen
übertragen schließt das operative Marketing die Be-
reiche Studienwerbung, Studiengebühren, Studienan-
gebote, Studienorte mit ein (vgl. Müller-Böling 2007,
S. 15). Um eine entsprechende Marketing-Strategie
zu entwerfen, ist die Beobachtung des Marktes, des
Verhaltens der Nachfrager sowie der Angebotsent-
wicklung und der Strategie der vermeintlichen Kon-
kurrenten von zentraler Bedeutung.21

Versucht man nun die Fragen nach dem tatsächlichen
Marketingverständnis sowie der Art und Weise der Mar-
ketingaktivitäten der Hochschulen nur mit Hilfe einer
Dokumentenrecherche zu beantworten, gelangt man
unweigerlich an Grenzen, die auch der Unschärfe des
Marketing-Begriffs geschuldet sind. Offensichtlich
haben manche Hochschulen auch bewusst die Entschei-
dung getroffen, kein Marketing zu betreiben. Anschei-
nend wird dieser betriebswirtschaftliche Ansatz als
„nicht einer akademischen Einrichtung angemessen“ be-

20 Einer der für Deutschland maßgeblichen Marketing-Experten, Heribert
Meffert, begreift Marketing als die „Planung, Koordination und Kontrolle
aller auf die aktuellen und potenziellen Märkte ausgerichteten Unterneh-
mensaktivitäten“ zum Zwecke der Befriedung von Kundenbedürfnissen
und Verwirklichung von Unternehmenszielen (Meffert/Burmann/Kirchge-
org 2008, S. 19).

21 Der Prestigewert eines Abschlusses ist aus Marketing-Perspektive ein we-
sentlicher Faktor des Produkts „Studiengang“. Das Prestige wiederum
hängt von der Gestaltung des Studiums (Niveau, Kompetenzen, Inhalte
etc.), aber auch vom Leistungsniveau der eventuell ausgewählten Studie-
renden und den Studienkosten ab (vgl. Franck/Schönfleder 2000).

Abbildung 3: Hochschulen mit expliziten Marketingstellen als Verwaltungseinheiten, als
Teil der Hochschulleitung oder als Leitungsstab, nach formaler und funktio-
naler Zuordnung der Marketingstellen unterteilt; in Prozent (N = 102)
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trachtet.22 Auf der anderen Seite wird das Label „Mar-
keting“ wesentlich häufiger – so unsere Vermutung –
vergeben, als dass tatsächlich Marketing als Strategie
von Unternehmensführung betrieben wird. Marketing
wird hier offenbar als Ausweis von Problembewusstsein
(hinsichtlich des drohenden Überangebots an Studien-
plätzen oder eines mangelnden Leistungsvermögens der
Bewerber/innen) oder gar von Modernität betrachtet.
Um die Frage nach dem jeweiligen Marketingverständ-
nis der Hochschulen zu klären und um die Fälle von
„Marketingverweigerern“ identifizieren zu können, sind
leitfadengestützte Interviews – oder zumindest umfang-
reichere Befragungen – nötig. 
In unserer Studie zu den ostdeutschen Hochschulen vor
vier Jahren fanden wir heraus, dass Marketing in der
Auffassung der meisten Hochschulen auf Werbung redu-
ziert wird. Damit korrespondierte die häufige Veranke-
rung von Marketing in den Presseabteilungen der Hoch-
schulen (Winter 2008, S. 131). Auch in unserer aktuel-
len deutschlandweiten Erhebung stellen wir fest, dass
die Marketingaktivitäten überwiegend im Bereich „Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit“ verortet sind. Man könnte
daher den Schluss ziehen, dass auch bei einer genaueren
deutschlandweiten Betrachtung der Marketingaktivitä-
ten und des Marketingverständnisses der Hochschulen
eher Studienwerbung im engeren als Marketing im be-
triebswirtschaftlichen Sinne betrieben wird. Auf Grund
der eingangs genannten Umbrüche der Hochschulland-
schaft werden derartige Maßnahmen häufig betrieben,
um potenzielle Studienanfänger/innen an die eigene
Universität oder Fachhochschule zu locken. Da der Be-
darf dazu steigen wird, dürfte die Anzahl von Stellen, die
Studienwerbung betreiben und sich zumindest nominell
dem Marketing widmen, auch in Zukunft wachsen – was
empirisch zu überprüfen wäre.
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In den 90er Jahren begannen die ersten Hochschulen
mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
Sie beabsichtigten, das Rechnungssystem neben der Er-
füllung externer Berichtszwecke auch für Zwecke der in-
ternen Steuerung einzusetzen. Heute hat zwar der Groß-
teil der Hochschulen in Deutschland eine Kosten- und
Leistungsrechnung implementiert, aber in der Diskus -
sion über Steuerungsinstrumente stehen eher Zielver-
einbarungen sowie Kennzahlen- und Budgetierungssys -
teme im Fokus. 
Der Beitrag geht der Frage nach, ob sich die damaligen
Erwartungen der Hochschulen an den Einsatz der Kos -
ten- und Leistungsrechnung erfüllt haben. Dazu werden
die Ergebnisse zweier empirischer Studien zu Rech-
nungszwecken und zur Ausgestaltung der Kosten- und
Leistungsrechnung in Hochschulen in den Jahren 1997
und 2011 im Vergleich vorgestellt und reflektiert. Die
Untersuchung 2011 stellt eine Replikation der Studie
von 1997 dar, so dass Erkenntnisse zur Entwicklung der
Zwecke und Gestaltung der Kostenrechnung in densel-
ben Hochschulen im Zeitablauf gewonnen werden. 
Abschließend werden Schlussfolgerungen zur Bedeu-
tung der KLR für die interne Steuerung in Hochschulen
gezogen sowie Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer
Steuerungsrelevanz diskutiert.

1. Zum Einsatz der Kosten- und 
Leistungsrechnung in Hochschulen

Als in den 90er Jahren neue Rechnungssysteme in Form
der Kosten- und Leistungsrechnung in Hochschulen Ein-
zug hielten, war die Einführung in starkem Umfang (bei
fast 70% der Hochschulen) vom Gesetzgeber veranlasst
und diente vielfach externen Berichtszwecken sowie der
Sicherung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes aus
staatlicher Sicht (Kirchhoff-Kestel 2006, S. 273-286).
Dennoch planten die Hochschulen bei der Einführung
auch, die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für
Zwecke der internen Steuerung einzusetzen, wie z.B. zur
Durchführung von Wirtschaftlichkeitskontrollen für Ver-
antwortungsbereiche, zur Unterstützung von Entschei-
dungen oder für die Berechnung der Kosten pro Student
(Kirchhoff-Kestel 1997, S. 188-190).

Diese Ausrichtung auf interne Rechnungs- und Steue-
rungszwecke ließ sich durch eine Verstärkung des Ma -
nagement-Paradigmas bei der Steuerung von Hochschu-
len erklären, welches Anreize und Sanktionen in Rich-
tung zielkonformer und effizienter Leistungserstellung
beinhaltet (Teichler 1998, S. 16f. und S. 25). Die gewoll-
te effiziente Allokation von Ressourcen in Richtung auf
Leis tungsziele machte eine zunehmende Nutzung be-
triebswirtschaftlicher Steuerungs- und Führungsinstru-
mente in den Hochschulen nötig (Bayer 2007, S. 109).
Eines dieser Instrumente ist die Kosten- und Leistungs-
rechnung, die monetär quantifizierbare Rechengrößen
verarbeitet. Als weitere Instrumente kommen vor allem
Kennzahlen- sowie Budgetierungssysteme zum Einsatz
(Schubert 2009, S. 141), wobei erstere häufig als Basis
für leistungsorientierte Mittelverteilungen dienen. Da-
neben spielen Zielvereinbarungen als Steuerungsinstru-
mente mit einem besonderen Fokus auf Motivations-
und Anreizaspekten eine wesentliche Rolle in Hoch-
schulen (Schubert 2009, S. 69).
In den folgenden Ausführungen wird der Fokus auf das
Instrument der Kosten- und Leistungsrechnung gelegt.
Obwohl die KLR mittlerweile vom Großteil der Hoch-
schulen implementiert worden ist (Dworski/Gamm/
Junga 2006, S. 31f. und Haneke/Dwornicki 2006, S. 30-
32), wird aktuell in der Diskussion über mögliche Steue-
rungsinstrumente in Hochschulen kaum noch auf die
Thematik der KLR eingegangen.
In diesem Beitrag soll deshalb der Frage nachgegangen
werden, ob sich die damaligen Erwartungen an die KLR
erfüllt haben und die beabsichtigte Nutzung der KLR als
internes Rechnungs- und Steuerungsinstrument reali-
siert werden konnte. Konkret soll analysiert werden,
• ob und wie sich die Rechnungszwecke, die mit der

KLR verfolgt wurden, verändert haben,
• wie sich die Ausgestaltung der KLR entwickelt hat, 
• inwiefern die Ausgestaltung mit der Entwicklung der

Rechnungszwecke zusammenhängt. 

Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse sollen zusam-
menfassend die Bedeutung der KLR für die interne
Steuerung in Hochschulen bewertet werden. 

Susanne Kirchhoff-Kestel & Steven Ott

Mehr als ein Jahrzehnt Kosten- und 
Leistungsrechnung in Hochschulen – 
Zur Bedeutung des Instruments 
für die interne Steuerung Steven Ott

Susanne 
Kirchhoff-Kestel
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Im folgenden Kapitel 2 werden
zunächst die konzeptionellen Grundla-
gen des Beitrags hergeleitet. Der kon-
zeptionelle Bezugsrahmen verdeutlicht
einen Zusammenhang zwischen den
Rechnungszwecken und der Gestal-
tung der KLR in Hochschulen.
Im dritten Kapitel werden die Ergeb-
nisse von zwei empirischen Untersu-
chungen im Vergleich dargestellt. Im
Jahr 1997 wurden telefonische, halb -
standardisierte Interviews mit neun
Hochschulen geführt, die innovativ
aktiv waren bei der Einführung von
KLR. Sie wurden zu den verfolgten
Rechnungszwecken und der realisier-
ten sowie geplanten Gestaltung der
KLR befragt. Im Jahr 2011 fand eine
Replikation dieser Befragung mit sieben der neun
Hochschulen statt. Somit ist es möglich, die Entwick-
lung der Rechnungszwecke und der Gestaltung der KLR
in diesen Hochschulen im Zeitablauf zu verdeutlichen
sowie den Einfluss der Rechnungszwecke auf die Ge-
staltung zu betrachten.
Im abschließenden vierten Kapitel werden Schlussfolge-
rungen zur Bedeutung der KLR für die interne Steuerung
in Hochschulen gezogen sowie Möglichkeiten zur Ver-
besserung ihrer Steuerungsrelevanz reflektiert.

2. Konzeptionelle Grundlagen 
2.1 Konzeptioneller Bezugsrahmen
Der konzeptionelle Bezugsrahmen für die Untersuchung
leitet sich aus den Erkenntnissen der Kostenrechnungs-
theorie ab (z.B. Riebel 1994; Dellmann 1979, S. 327;
Kosiol 1981, Sp. 1073; Schneider 1997, S. 44f. sowie
Schneider 1961, S. 693). Riebel beispielsweise stellt die
Forderung, dass die Kostenrechnung sich an den „Eigen-
arten des Betriebes“ (Riebel 1994, S. 11) und an „den je-
weils vorherrschenden Rechnungszwecken“ (Riebel
1994, S. 11) orientieren soll, wobei die Eigenarten des
Betriebes und die Marktbedingungen die Zwecke deter-
minieren. Auch neuere Werke zur Kostenrechnung grei-
fen den Zusammenhang zwischen Zwecken und Gestal-
tung auf, wie z.B. Coenenberg et al. (2009) und Horn-
gren et al. (2001).1
Daraus lässt sich folgern, dass die Gestaltung einer Kos -
ten- und Leistungsrechnung in Abhängigkeit von den
Rechnungszwecken vorzunehmen ist. Sie wird aber auch
beeinflusst von externen (z.B. gesetzliche Regelungen
zur Gliederung der Kostenarten) und internen Rahmen-
bedingungen (z.B. Ziele der Hochschulen, spezielle Ent-
scheidungsbedarfe, Zeithorizont der Entscheidungen),
wobei anzunehmen ist, dass die Rahmenbedingungen
direkt oder indirekt (über die Rechnungszwecke) auf die
Gestaltung wirken (Kirchhoff-Kestel 2006, S. 8-10 sowie
Riebel 1994, S. 523). Abbildung 1 verdeutlicht diesen
Zusammenhang.
Dieser Beitrag betrachtet schwerpunktmäßig die Bezie-
hung zwischen Rechnungszwecken und der Gestaltung
der KLR (grau unterlegt). Die Wirkung der Rahmenbe-

dingungen wird über die Beeinflussung der Rechnungs-
zwecke dabei zum Teil implizit mitberücksichtigt.
Nur wenn die Gestaltung der KLR sich an den verfolgten
Rechnungszwecken orientiert, lassen sich letztlich die
benötigten entscheidungsrelevanten Informationen ge-
nerieren.
Bezogen auf die Rechnungszwecke in Hochschulen dient
der Zweck der Betriebssteuerung im Sinne einer Gewin-
nung von Informationen zur Bewertung von Handlungs-
alternativen, wie z.B. bei der Festlegung des Studienan-
gebots und bei Make-or-Buy-Entscheidungen, vorrangig
der internen Steuerung. Aber auch Auswertungen zur
Wirtschaftlichkeitskontrolle von Verantwortungsberei-
chen (z.B. zentralen Einheiten), Preiskalkulationen für
Weiterbildungsstudiengänge und kostenträgerbezogene
Erfolgsrechnungen, wie die Ermittlung der Kosten pro
Studiengang, können als Basis für Entscheidungen im
Rahmen der internen Hochschulsteuerung dienen.
Damit wird ein Steuerungsbegriff im weiten Sinne zu-
grunde gelegt, der den Planungs- sowie Steuerungsa-
spekt (letzteres im Sinne von Kontrolle und Feedback)
des Rechnungswesens umfasst (dies geschieht in Anleh-
nung an Horngren et. al. 2001, S. 5-7).
Der Beitrag soll analysieren, inwieweit diese internen
Rechnungszwecke mit der KLR aktuell wirklich verfolgt
werden und in wie fern sich die verfolgten Zwecke auf
die Gestaltung der KLR auswirken. 

2.2 Potenzielle Rechnungszwecke einer KLR
Rechnungszwecke, häufig auch als Rechnungsziele be-
zeichnet, beschreiben konkrete inhaltliche Aufgaben des
Rechnungssystems und spiegeln die sachlich materiellen
Probleme wider, bei deren Lösung das Rechnungssystem
helfen soll (Hummel/Männel 1986, S. 25). Im Folgenden
werden die in der Betriebswirtschaftslehre der Kosten-
und Leistungsrechnung zugeschriebenen Rechnungs-

1 Coenenberg et al. stellen fest, dass „Kostenrechnung eine Zweckrech-
nung“ ist und entsprechend der relevanten Fragestellungen im Unterneh-
men gestaltet werden sollte. Horngren et al. vertreten eine entscheidungs-
orientierte Perspektive der Kostenrechnung, in der es darum geht, ent-
scheidungsorientierte Kosteninformationen (relevante Kosten) für die Ent-
scheidung der Manager im Rahmen der Unternehmenssteuerung bereitzu-
stellen (Coenenberg et al. 2009, S. 59 und Horngren et al. 2001, S. 2-13).

Abbildung 1: Konzeptioneller Bezugsrahmen
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zwecke kurz bezogen auf einen Einsatz in Hochschulen
charakterisiert (in ausführlicher Form bei Kirchhoff-Kes -
tel 2006, S. 111-134).

a) Kontrolle der Wirtschaftlichkeit
Hier geht es zum einen um die Kontrolle ausgewählter
Kostenarten sowie der Kostenstruktur in Form von Zeit-,
Betriebs- und Soll-Ist-Vergleichen (Hummel/Männel
1986, S. 31f. sowie Schweitzer, Küpper 2011, S. 34-36).
Diese kann man sich auch für Hochschulen vorstellen:
Zeit- und Soll-Ist-Vergleiche erfolgten vor der Ein-
führung einer KLR bereits auf Basis von Einnahmen und
Ausgaben. Für eine Kostenkontrolle müssen (wertmäßi-
ge) Kosten bezogen auf Kostenstellen erfasst werden,
also auch kalkulatorische Kosten und Abschreibungen
sowie Gemeinkosten mit einbezogen werden. Bench-
marking-Vergleiche werden in Hochschulen ebenfalls
vorgenommen, wobei aber meist Prozesse oder Leistun-
gen im Vordergrund stehen, wie z.B. beim Benchmar-
king Club Technischer Universitäten (Ziegele 1998).
Zum anderen sollen den Abteilungen und Verantwor-
tungsbereichen die durch sie beeinflussbaren Kosten
verdeutlicht und den Leistungen oder geplanten Kosten
gegenübergestellt werden (Hummel/Männel 1986, S.
32f.). Hierfür wäre die Ermittlung von geplanten Leis -
tungen und zum Teil auch die monetäre Bewertung von
Hochschulleistungen notwendig. Eine Zuordnung von
Kosten kann über Schlüsselungsprozesse ermöglicht
werden, eine monetäre Leistungsbewertung ist schwie-
rig und zumeist wenig sinnvoll (siehe d). Stattdessen
kann die Bewertung der Leistungen durch quantitative,
aber nicht monetäre, Kennzahlen geschehen. Als Ver-
antwortungsbereiche in Hochschulen sind zentrale Ein-
heiten, wie Verwaltung, Bibliothek oder Rechenzen-
trum, Fachbereiche und Fakultäten sowie Institute,
Lehrstühle bzw. Professuren abzugrenzen.

b) Gewinnung von Unterlagen für Entscheidungsrech-
nungen (Betriebssteuerung); Entscheidungs- und Ver-
haltenssteuerung
Hier geht es um die Gewinnung von Informationen für
die interne Betriebssteuerung. Für anfallende Entschei-
dungen sollen Prognoseinformationen über erwartete
Kosten und/oder Erlöse von Handlungsalternativen zur
Verfügung gestellt werden (Hummel/Männel 1986, S.
33-35 sowie Schweitzer/Küpper 2011, S. 28-30). Fol-
gende eher strategische Entscheidungen in Hochschulen
beispielsweise könnten durch Informationen aus der Ko-
sten- und Leistungsrechnung fundiert werden: 
• Entscheidungen über die Streichung, Zusammenle-

gung, Ergänzung oder den Neuaufbau von Studiengän-
gen bzw. über das langfristige Angebot an Studiengän-
gen,

• die Einrichtung neuer Professuren,
• Selbsterstellung oder Fremdbezug z.B. in der zentralen

Vervielfältigung, der Druckerei oder dem Hochschulre-
chenzentrum.

Weiterhin kann eine laufende Kostenrechnung der Ent-
scheidungs- bzw. Verhaltenssteuerung dienen. Dies ist be-
sonders von Bedeutung, wenn Ziele von Entscheidungs-

trägern auf unterschiedlichen Ebenen in Einklang gebracht
werden müssen (Pfaff/Weber 1998, S. 160f.), wie es in
Hochschulen der Fall ist. Durch die Festsetzung von Ko-
stenhöhen, Verrechnungsvorschriften und Alloka tions -
verfahren, wie die Mittelverteilung bzw. Budgetierung
nach Kosten- und/oder Leistungskriterien, können die
Entscheidungen der verschiedenen Entscheidungsträger in
eine wirtschaftlich sinnvolle Richtung gelenkt werden.2

c) Preiskalkulation und Preisbeurteilung
Unternehmen ermitteln mit Hilfe der Kostenrechnung
Selbstkosten für die Kalkulation der Verkaufspreise ihrer
Produkte (Preisuntergrenzen), Einkaufspreise für die zu
beschaffenden Produktionsfaktoren (Preisobergrenzen)
sowie Verrechnungspreise für innerbetriebliche Leistun-
gen (Hummel/Männel 1986, S. 27-30 sowie Schweitzer/
Küpper 2011, S. 31f.). Hochschulen könnten unter die-
ser Zwecksetzung z.B. bestimmen, wie viel ein Studie-
render/Absolvent, eine Lehrveranstaltung, ein For-
schungsprojekt oder eine andere Dienstleistung (z.B.
Weiterbildungsveranstaltung, Raumvermietung) kostet.
Prozessorientiert könnte ermittelt werden: Wie viel kos -
tet eine Berufung? Welche Kosten verursacht eine Ein-
schreibung? Wie viel kostet die Abrechnung einer
Dienst reise? 
Die Kalkulation auf Vollkostenbasis für auftragsfinanzier-
te Drittmittelprojekte ist mittlerweile eine extern vorge-
gebene Aufgabe der Kostenrechnung. Gefordert wird
hier eine eindeutige Trennung zwischen wirtschaftlicher
und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit, um Quersubventio-
nen (bspw. aus den Mittelzuweisungen der Länder) zwi-
schen beiden Bereichen zu vermeiden.

d) Erfolgsermittlung und Bestandsbewertung
Bei der Erfolgsermittlung sollen Kosten und Leistungen
(Erlöse) für einen kurzen Zeitraum bezogen auf Kosten-
träger (Geschäftsbereiche, Produktgruppen, Produktar-
ten) gegenübergestellt werden. Dies erfordert eine Zu-
rechnung von Kosten zu den Leistungen, durch die sie
verursacht worden sind (Hummel/Männel 1986, S. 35-
39). In Hochschulen müssten z.B. die Kosten eines Stu-
diengangs den Erlösen (z.B. Mittelzuweisungen des Lan-
des für Studierende, Studiengebühren), die er einbringt,
zugeordnet werden. Da die Einnahmen (bspw. Zuwei-
sung der Länder oder Studiengebühren) der Hochschu-
len zum größten Teil nicht bestimmten Kostenträgern
zuzuordnen sind, ist diese Form der monetären Erfolgs-
ermittlung schwierig und nur begrenzt sinnvoll. 
Eine Form der Erfolgskontrolle, die aufgrund der Sach-
zieldominanz in Hochschulen auch jetzt schon relevant
ist, ist die Kontrolle des nicht-monetären Erfolgs. Dieses
kann durch „Leistungsrechnung" mittels Indikatoren ge-
schehen. Vorschläge für eine nicht monetäre universitä-
re Erfolgsrechnung stammen z.B. von Kronthaler, Weich-
selbaumer (1999) und Küpper (2001).

2 Durch Berücksichtigung von kalkulatorischen Abschreibungen als Kosten-
größen kann z.B. ein Lehrstuhlinhaber dazu motiviert werden, seine Gerä-
te entsprechend der erwarteten Nutzungsdauer zu nutzen und nicht lau-
fend neue technische Errungenschaften zu erwerben. (Die Frage der Sinn-
haftigkeit solcher Investitionen für die Qualität der Leistungserbringung
wird durch eine reine Kostenbetrachtung allerdings nicht geklärt.)
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Die Bewertung von Beständen auf Lager produzierter
Gütern und von selbsterstellten Anlagen ist für die Ein-
beziehung in die Erfolgsrechnung von Unternehmen
sowie für die Aktivierung in der Bilanz notwendig (Hum-
mel/Männel 1986, S. 38f. sowie Schweitzer/Küpper
2011, S. 36). Eine Bewertung von Beständen ist für
Hochschulen in den technischen Fakultäten und im be-
triebstechnischen Bereich vorstellbar.

e) Sonstige Zwecke
Die KLR kann zusätzlich als Datenlieferant für externe
Statistiken (Statistisches Bundesamt, Hochschulrekto-
renkonferenz, Studienführer usw.) bzw. als Mittel der
Rechtfertigung gegenüber den Finanzgebern dienen. 
Pfaff und Weber sowie Heise propagieren außerdem die
Funktion der Kostenrechnung als einheitliche Sprache,
als Kommunikationsmedium in einer Institution (Pfaff/
Weber 1998, S. 160 sowie Heise 2001, S. 193f. und S.
235-252). Mit Hilfe dieser Sprache können „Ziele kom-
muniziert und in Pläne umgesetzt werden“ (Pfaff/Weber
1998, S. 162). Heise sieht die Kosten- und Leistungs-
rechnung in Hochschulen als Instrument, um Verständi-
gungsprobleme zwischen unterschiedlichen Fachkultu-
ren, Verwaltung und Wissenschaft sowie zwischen For-
schung und Lehre zu lösen (Heise 2001, S. 193f. und S.
235-252).
Abbildung 2 verdeutlicht zusammenfassend mögliche
Rechnungszwecke einer KLR in Hochschulen. 

2.3 Gestaltung einer KLR
In den meisten betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern
werden die Gestaltungselemente der KLR in Kostenarten-
, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung unterschie-
den (z.B. Coenenberg et al. 2009 sowie Schweitzer/ Küp-
per 2011). Diese Einteilung ist klassischerweise auf Indu-
striebetriebe bzw. Betriebe, die Produkte herstellen, zu-
geschnitten. Die Kostenrechnung von Dienstleis tungen
weist Besonderheiten auf, wie z.B. einen hohen Anteil an

Personalkosten, einen großen
Umfang an Fix kos ten sowie
einen großen Anteil an Ge-
meinkosten. Auch die Ab-
grenzung von Kostenträgern
ist häufig problematisch (Coe-
nenberg et al. 2009, S. 288).
Aus diesem Grund wird für
Dienstleis tungsbetriebe z.B.
die Pro zess kostenrechnung 
em  p  fohlen, die als Kalkula -
tionsobjekte Prozesse ver-
wendet. 
In der Hochschulpraxis
haben sich bei den realisier-
ten Einführungen von KLR-
Systemen durch eine Orien-
tierung an der industriellen
Kostenrechnung die Begriffe
Kos tenarten, Kostenstellen
und Kostenträger etabliert.
Aus diesem Grund wird im
Folgenden auf die Begriff-

lichkeiten aus der klassischen Gestaltung der KLR
zurückgegriffen. 
Zu Beginn des zweiten Kapitels wurde darauf verwiesen,
dass die Gestaltung einer KLR entsprechend der Rech-
nungszwecke vorzunehmen ist. Wird beispielsweise der
Rechnungszweck der Wirtschaftlichkeitskontrolle ver-
folgt, so sind als Bezugsobjekte die Verantwortungsbe-
reiche für die Erfassung der Kosten und Leistungen rele-
vant. Diese können z.B. in Fachbereiche/Fakultäten,
zentrale Einrichtungen (z.B. Bibliothek, Rechenzentrum,
Betriebstechnik) sowie Management (Rektorat, zentrale
Verwaltung) unterteilt werden. Für Zwecke der Ent-
scheidungsunterstützung kann es nötig sein, die Fachbe-
reiche/Fakultäten noch weiter zu untergliedern in Insti-
tute, Lehrstühle/Professuren, Fachbereichsverwaltung
und Fachbereichsgremien. Eine Erfolgskontrolle erfor-
dert dagegen eine Zurechnung auf Kostenträger wie
Lehre (Studiengänge, Lehrveranstaltungen usw.), For-
schung (Forschungsprojekte) und Dienstleistungen (in-
terne Dienstleitungen, externe Dienstleistungen) sowie
eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Die Rech-
nungszwecke haben aber auch Auswirkungen auf zu ver-
wendende Rechengrößen sowie den Umfang der inner-
betrieblichen Leistungsverrechnung und somit auf das
Kostenrechnungssystem. Für einen Soll-Ist-Kostenver-
gleich werden z.B. geplante und vergangene Kosten
benötigt.3 Bezogen auf die Wirtschaftlichkeitskontrolle
von Verantwortungsbereichen kann es aus Sicht der ent-
scheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre sinnvoll
sein, nur auf die Einzelkosten zu schauen, die von den
Verantwortungsbereichen wirklich beeinflussbar sind,
und keine Voll kos ten zuzurechnen. (Zur entscheidungs-
orientierten Sichtweise der Kostenrechnung bzw. zur
Verwendung relevanter Kosten finden sich Ausführun-

Abbildung 2: Potenzielle Rechnungszwecke in Hochschulen 

Quelle: In Anlehnung an Kirchhoff-Kestel 2006, S. 102-134

3 Unter Sollkosten versteht man die geplanten Kosten bei Ist-Beschäftigung
unter Annahme einer wirtschaftlichen Ressourcenverwendung (Coenen-
berg et al. 2009, S. 236).
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gen in Riebel 1994, S. 605-607;
Hummel 1993, Sp. 1714-1714
sowie Horngren et al. 2001, S.
362f.)4

3. Empirische Ergebnisse 
im Vergleich

Methodische Grundlage für die
Ausführungen ist die Replikation
einer Befragung von Kostenrech-
nungsverantwortlichen in neun
deutschen Hochschulen mittels tele-
fonischer halbstandardisierter Inter-
views. Die erste Erhebung wurde im
Jahr 1997 durchgeführt. Zwischen
Februar und März 2011 wurden sie-
ben der vormals neun Hochschulen
erneut telefonisch interviewt. Abbil-
dung 3 gibt einen zusammenfassen-
den Überblick über die Stichprobe.
Zum Einsatz kam bei beiden Befragungen ein ähnliches
Frage-Setting. Im Mittelpunkt der Interviews standen
Fragen zu den Rahmenbedingungen der Einführung, zu
den verfolgten Rechnungszwecken und zur Ausgestal-
tung der Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträ-
gerrechnung.

3.1 Rechnungszwecke im Vergleich
Um die Rechnungszwecke zu ermitteln, wurden die
Hochschulen konkret gefragt, welche Ziele sie mit der
Systemeinführung bzw. -weiterentwicklung verfolgten.
In den Interviews 2011 wurde zusätzlich eine Frage zur
Bedeutung der KLR in das Setting mit aufgenommen,
aus der sich teilweise weitere Informationen zu den
Rechnungszwecken ergaben.

a) Befragung 1997:
Dem Rechnungszweck Wirtschaftlichkeitskontrolle
ließen sich folgende Antworten zuordnen: Kostenbe-
wusstsein, Kostentransparenz, Erreichung einer effizien-
ten Mittelverwendung, Wirtschaftlichkeitsbeurteilung,
Umlegung zentraler Bereiche auf Endkostenstellen
sowie „Was kostet ein Labor?“
Der Rechnungszweck Betriebssteuerung spielte eine
große Rolle, hier wurden beispielsweise genannt die Un-
terstützung langfristiger und strategischer Entscheidun-
gen zum Mitteleinsatz, die Prüfung von Ressourcenent-
scheidungen bzw. die formelgebundene Mittelzuwei-
sung, Investitionsentscheidungen, Kostensteuerung,
Make-or-Buy-Entscheidungen und die Frage „Sind be-
stimmte Studienangebote sinnvoll?“. Zwecke der Prei-
sermittlung und -beurteilung waren erkennbar in Ant-
worten wie Preisermittlung für Dienstleistungen an Drit-
te oder intern, Kosten pro Student. 
Die Aussagen „Was kostet Ausbildung?“ und „Was kos -
tet Leistung?“ lassen sich in Richtung einer Gegenüber-
stellung von Werteverzehr (Kosten) und erstellten Leis -
tungen (Kostenträger) deuten (Rechnungszweck Erfolgs-
ermittlung). Weiterhin lassen sich die Antworten zur
Kos tenträgerrechnung hinsichtlich dieses Rechnungs-

zweckes interpretieren. Hier gaben zwei Hochschulen
an, dass sie eine Kostenträgerrechnung realisieren, wei-
tere drei planten für einen späteren Zeitpunkt die Ein-
führung einer Kostenträgerrechnung.5
Als sonstige Zwecke wurden u.a. Revitalisierung der
Hochschule, ganzheitliches Denken sowie Informations-
versorgung für Rechenschaftslegung gegenüber dem
Hochschulträger aufgeführt. 
Von der Häufigkeit der Antworten standen die Betriebs-
steuerung sowie die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Vor-
dergrund der verfolgten Rechnungszwecke. Dies ist ver-
ständlich, da die Ermittlung und der Vergleich von Kos -
tenstrukturen für Verantwortungsbereiche bei der Ein-
richtung einer KLR einen ersten Schritt darstellt, der
eine Transparenz ermöglicht, die vorher durch die kame-
ralistische Haushaltsrechnung in Hochschulen nicht er-
reichbar war. Auch die Nutzung von Kosteninformatio-
nen zur Entscheidungsunterstützung war damals ange-
dacht und verdeutlicht die hohen Erwartungen an das
Steuerungsinstrument KLR seitens der Hochschulen.

b) Befragung 2011:
Dem Rechnungszweck der Wirtschaftlichkeitskontrolle
ließen sich in der Befragung 2011 die folgenden Antwor-
ten zuordnen: Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, die
Verwendung der gewonnenen Informationen für Bench-
marks sowie die Verbesserungen der Kostentransparenz
und -kontrolle. Auf diese Weise wird versucht, mittels
der KLR eine gewisse Transparenz und Struktur (Kosten-
arten, Kosten je Organisationseinheit) herzustellen. 
Im Rahmen der Betriebssteuerung kann die KLR ein ziel-
gerichtetes Verhalten bzw. Entscheidungen unterstüt-
zen, explizit gaben dies drei Hochschulen an. Das kon-
krete Eingreifen bei Kostentreibern und damit die Beein-

4 Ausführlichere Erläuterungen zum Einfluss der Rechnungszwecke auf die
Gestaltung der KLR in Hochschulen sind nachzulesen in Kirchhoff-Kestel
2006, S. 135-178.

5 Hiervon versprach man sich eine leistungsbezogene Kostentransparenz
und eine „stärkere Leistungsorientierung auf die Produkte der Hochschu-
len“ (Ambrosy et al. 1997, S. 206). Zudem sollte dies zur Vorbereitung
einer leistungsbezogenen Mittelverteilung dienen. 

Abbildung 3: Beschreibung der Stichprobe 
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flussung von Kostenentwicklungen, die Mittelallokation
innerhalb der Hochschule oder die Nutzung der Kosten-
rechnung als Basis für die Budgetierung sollen eine Ver-
haltenssteuerung ermöglichen. Hierzu zählt auch die
Weiterverrechnung von Einzelkosten zentraler Bereiche,
deren Höhe und Umfang direkt durch die Inan-
spruchnahme beeinflusst wird, bspw. Aufträge an die
hochschuleigene Druckerei. An einer Hochschule gibt es
auch Überlegungen, die KLR so zu erweitern, dass durch
den Einsatz geeigneter Plan-Größen bessere Prognosein-
formationen erreicht werden können. Die anderen vier
Hochschulen sahen kaum Möglichkeiten zur Betriebs-
steuerung mittels der KLR. 
Preiskalkulationen und Preisbeurteilungen haben sehr
stark an Bedeutung gewonnen. Gerade durch die Anfor-
derungen an die Trennungsrechnung sind alle Hochschu-
len von dieser Thematik mehr oder weniger stark betrof-
fen. Selbst die Fachhochschulen (unter den Befragten)
sahen sich zunehmend mit dieser Problemstellung kon-
frontiert. Letztlich führt dies dazu, dass die Hochschulen
versuchen, durch geeignete Konzeptionen für die Be-
rechnung der Gemeinkostenzuschläge wettbewerbsfähig
zu bleiben. Gerade der Ausweis zu hoher Gemeinkosten
wird hier als ein möglicher Nachteil bei der Bewerbung
um Forschungsmittel wahrgenommen. Daneben hat die
Kalkulation verschiedenster Weiterbildungsangebote
einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Das liegt
nicht zuletzt daran, dass hier Gebühren auf Vollkostenba-
sis erhoben werden können, da die Nachfrager im Be-
reich berufsbegleitender Stu diengänge (speziell im Ma-
ster-Segment) bereit sind, einen hohen finanziellen Eige-
nanteil zu leisten. Dies stellt für die Hochschulen eine zu-
sätzliche Einnahmequelle dar, die das Ansehen und die
Bekanntheit steigert sowie zu einer besseren Auslastung
der vorhanden Infrastruktur führt.
Zwei Hochschulen gaben an, eine Erfolgsermittlung in
dem Sinne durchzuführen, dass sie die Kosten je Stu -
diengang bzw. je Student oder für bestimmte Projekte
ermitteln. Dies geschieht jedoch bei einer Hochschule
im Bereich der Studiengänge nur bei Bedarf.
Bei den sonstigen Zwecken wurde vor allem die umfas-
sende und stetig zunehmende Informationsversorgung
für die Rechenschaftslegung gegenüber dem Hochschul-
träger und für Statistiken aufgeführt. Durch die spezifi-
sche Landesgesetzgebung entstanden hier eine Reihe
von Vorgaben, die bei der Ausgestaltung der KLR zwin-
gend zu berücksichtigen sind. Positiv wurde angemerkt,
dass die KLR zu der bereits in Kapitel 2 erwähnten Ver-
einheitlichung des Sprachgebrauches tatsächlich bei -
trägt und damit auch die Kommunikation zwischen den
verschiedenen Bereichen langfristig verbessert. Dies
führt zu einer steigenden Akzeptanz bei der gemeinsa-
men Auseinandersetzung mit Kosten- als auch Leis -
tungsdaten.
Von der Häufigkeit der Antworten ausgehend, standen
für alle befragten Hochschulen im Jahr 2011 die Preis-
kalkulation und Preisbeurteilung, die sonstigen Zwecke
sowie die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Vordergrund.
Die immer detaillierteren gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen als auch die zu leistenden Berichtspflichten
führen dazu, dass die KLR eine stärkere Ausrichtung an
externen Bedürfnissen erhält.

3.2 Gestaltungsmerkmale der Kosten- und Leistungs-
rechnung im Vergleich
Die aktuelle Befragung zeigt, dass die Kosten- und Leis -
tungsrechnung an allen befragten Hochschulen einge-
setzt wird, jedoch in einem sehr unterschiedlichen Aus-
prägungs- und Detaillierungsgrad. 

3.2.1 Kosten und Kostenarten
a) Befragung 1997:
Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine landesspezifi-
schen Vorgaben für eine Gliederung der Kostenarten.
Vier Hochschulen orientierten sich am Industriekonten-
rahmen. Vier andere Hochschulen differenzierten zwi-
schen Personalkosten, Grundstücks- und Gebäudekos -
ten, laufenden Sachkosten sowie kalkulatorischen Kos -
ten, in einem Fall evtl. noch zusätzlich Kosten für inner-
betriebliche Leistungen. Abschreibungen wurden zum
Teil unter den kalkulatorischen Kosten erfasst, wobei al-
lerdings zu vermuten ist, dass die bilanziellen
Wertansätze (Anschaffungskosten/Herstellungskosten)
als Abschreibungsbasis benutzt wurden. Drei Hochschu-
len wiesen darauf hin, dass Abschreibungen zwar er -
fasst, aber nicht in der Kostenrechnung gebucht wür-
den. Eine Hochschule gab an, kalkulatorische Mieten
und Pachten zu erfassen.
Auch wenn Ansätze zur Erfassung kalkulatorischer Kos -
ten existierten, wurden zu diesem Zeitpunkt als Rechen-
größen eher Ausgaben bzw. Aufwand und nicht wert-
mäßige Kostengrößen verwendet. 

b) Befragung 2011:
Alle befragten Hochschulen erfassen sämtliche angefal-
lenen Kosten im Rahmen des landesspezifischen Kon-
tenrahmens. Die Ermittlung der Abschreibungen berei-
ten der Hochschule aus Schleswig-Holstein Probleme,
da hier noch kameral gebucht wird. Von einer Hoch-
schule aus NRW kam der Hinweis, dass die Wertansätze
für die kalkulatorischen Abschreibungen den bilanziellen
entsprechen. Bei Abschreibungen führt dies dazu, dass
kein vollständiger Substanzerhalt möglich ist, soweit der
Wiederbeschaffungswert über den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten liegt. Auch für die anderen Hoch-
schulen kann eine ähnliche Vorgehensweise unterstellt
werden, dies wird bei den niedersächsischen Hochschu-
len durch Auskünfte des SAP Customer Competence
Center (CCC) untermauert. Letztlich wird keine „hun-
dertprozentig scharfe“ Trennung zwischen Erträgen und
Erlösen sowie Aufwendungen und Kosten durchgeführt.
Lediglich über entsprechend definierte Merkmale in den
(Buchungs-)Konten werden neutrale Erträge und Auf-
wendungen identifiziert und herausgefiltert.

3.2.2 Kostenstellenrechnung und innerbetriebliche Leis -
tungsverrechnung 
a) Befragung 1997:
Bei zwei Hochschulen, die mit der Einführung der Kos -
tenrechnung noch sehr am Anfang standen, wurden als
Kostenstellen bisher nur die vorhandenen Haushaltsstel-
len nachgebildet. 
Vier Hochschulen, die schon weiter fortgeschritten
waren, unterschieden zwischen Hilfs- bzw. Vorkosten-
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stellen und End- bzw. Hauptkostenstellen. Dabei wur-
den als Vorkostenstellen i.d.R. die zentrale Verwaltung,
die zentralen Einrichtungen und evtl. die Kostenstelle
Gebäude angesetzt und als Hauptkostenstellen die Fach-
bereiche. Bei den Fachhochschulen gab es Abweichun-
gen, hier wurden z.B. Investitionen, Labore, Lehr- und
Hilfspersonal, Lehrräume und Professuren als Hilfskos -
tenstellen und die zentrale Verwaltung, zentrale Einrich-
tungen, Hochschulübergreifende sowie sonstige Einrich-
tungen und Fachbereiche als Hauptkostenstellen be-
trachtet. Die meisten Verrechnungen von innerbetriebli-
chen Leistungen waren mit der Erarbeitung von Verrech-
nungsschlüsseln noch in der Planungsphase. Eine schon
sehr fortgeschrittene Hochschule verwendete keine Un-
terscheidung in Vor- und Endkostenstellen, sondern dif-
ferenzierte die Kostenstellen Fachbereiche, zentrale Ein-
richtungen, Management und Räume mit jeweils noch
zwei Untergliederungsebenen (z.B. bei den Fachberei-
chen die einzelnen Fachbereiche und darunter die Pro-
fessuren).

b) Befragung 2011:
Alle befragten Hochschulen gaben an, eine Kostenstel-
lenrechnung durchzuführen. Dabei wird von drei Hoch-
schulen die Notwendigkeit für die Vorgaben der EU-
Trennungsrechnung explizit betont. Für die Einteilung
und Zuordnung verschiedener Organisationsbereiche
auf Hilf-, Vor- und Endkostenstellen lassen sich zwei
Durchführungsvarianten erkennen:
Die inhaltlich umfassendere Vorgehensweise erfasst die
Kosten für Gebäude, das Präsidium und die Gremien als
Hilfskostenstellen. Diese werden dann auf die Vor- und
Endkostenstellen verrechnet. Die Vorkostenstellen um-
fassen hier vor allem die Servicebereiche, zentrale Ein-
richtungen (Immatrikulations- und Prüfungsamt) sowie
die Bibliotheken. Als Endkostenstellen sind Fachberei-
che, Fakultäten, Institute und für die Meldung an das Mi-
nisterium Lehreinheiten zu finden. Der Detailierungsgrad
reicht teilweise sogar bis auf die Ebene der Professur.
Zum Einsatz kommen Stufenleiterverfahren, die aus bis
zu acht unterschiedlichen Verrechnungsstufen bestehen.
Die zweite Durchführungsvariante unterscheidet sich im
Wesentlichen dadurch, dass hier keine Hilfskostenstel-
len gebildet werden. Die Kosten für Gebäude und Präsi-
dium werden auf Vorkostenstellen erfasst und entspre-
chend verrechnet. Besonders bei den drei Hochschulen
aus NRW ist eine starke Orientierung an den landes-
rechtlichen Vorgaben zu erkennen. Die Endkostenstellen
sind auf Lehreinheiten bezogen und die interne Leis -
tungsverrechnung beruht auf den gesetzlichen Mindest-
anforderungen (Verrechnungsschlüssel für ein Stufenlei-
terverfahren). Von diesen Hochschulen kamen auch zwei
interessante Hinweise. Zum einen werden für die inter-
nen Rechnungszwecke der Hochschule die Gemeinkos -
ten vernachlässigt und lediglich die Einzelkosten weiter
zugeordnet und verrechnet. Zwei Hochschulen aus Nie-
dersachsen gehen ähnlich vor. Eine Weiterverrechnung
von Kosten aus Gemeinkostenbereichen findet nur dort
statt, wo Verhaltens- und Steuerungspotenziale (bspw.
bei den Kosten der hauseigenen Druckerei oder für den
Materialverbrauch) gesehen werden. Zum anderen ist

eine Verfeinerung der gesetzlich vorgeschriebenen Ver-
rechnungsschlüssel möglich, dies wird jedoch nicht
mehr oder gar nicht genutzt. So gaben die Hochschulen
aus NRW an, in der Vergangenheit bereits detaillierte
Umlagen geplant bzw. eingesetzt zu haben. Letztlich
wurden diese Systeme der innerbetrieblichen Leistungs-
verrechnung wieder aufgegeben.

3.2.3 Kostenträgerrechnung
a) Befragung 1997:
Hier gaben zwei Hochschulen an, dass sie eine Kosten-
trägerrechnung realisieren, weitere drei planten diese
für einen späteren Zeitpunkt. Erstere unterschieden bei
den Kostenträgern in einem Fall zwischen Lehre (Studi-
engänge), Forschung (Projekte), Management und son-
stigen Dienstleistungen, in einem anderen Fall zwischen
Lehre, Forschung und Verwaltung. 

b) Befragung 2011:
Für den Einsatz der Kostenträgerrechnung ergab sich im
Jahr 2011 ein sehr gegensätzliches Bild. Drei Hochschu-
len gaben an, die Kostenträgerrechnung (bspw. Kosten
je Studiengang oder Student) nicht mehr durchzuführen.
Als Begründung für die Einstellung wurde zum einen vor
allem der hohe zu verrechnende Gemeinkostenanteil
genannt. Durch die umfangreichen für eine Kostenträ-
gerrechnung notwendigen Schlüsselungen werden kaum
Steuerungspotenziale der Verantwortungsbereiche gese-
hen. Eine Weiterverrechnung erfolgt nur bei Einzelkos -
ten, deren Höhe durch die Inanspruchnahme von Leis -
tungen (bspw. Druckerei etc.) beeinflussbar ist. Bei die-
sen Hochschulen beschränkt sich das Einsatzgebiet der
Kostenträgerrechnung lediglich auf Dritt- und Sonder-
mittelvorhaben sowie auf spezielle Anlässe wie bspw.
die Kalkulation von Fort- und Weiterbildungsangeboten.
Zum anderen wurde auch darauf hingewiesen, dass die
Aussagekraft der Kostenträgerrechnung durch eine nicht
zeitnahe Zuordnung von Kosten (hier speziell der Perso-
nalkosten) deutlich eingeschränkt ist. 
Zwei Hochschulen haben im Gegensatz dazu eine detail-
lierte Kostenträger(stück)rechnung im Einsatz, hier er-
folgt also eine Zuordnung aller Einzel- sowie
Gemeinkos ten auf die Kostenträger. Hier werden im We-
sentlichen zwischen den Bereichen Forschung, Lehre
(Bachelor- und Master-Studiengänge), Weiterbildungen,
sowie externe Dienstleistungen (bspw. Vermietungen)
unterschieden.

3.3 Einfluss der Rechnungszwecke auf die Gestaltungs-
elemente
Betrachtet man nun die Entwicklung der Rechnungs-
zwecke, die mit der KLR verfolgt werden, und die ent-
sprechenden Ausgestaltungen der Systeme, so lässt sich
folgendes feststellen:
Die Wirtschaftlichkeitskontrolle war früher und ist heute
noch ein häufig verfolgter Rechnungszweck. Dabei geht
es schwerpunktmäßig um die Darstellung und den Zeit-
vergleich von Kostenarten und Kostenstrukturen, in
einem Fall wird ein Benchmarking, also ein Vergleich
von Kostenstrukturen zwischen Hochschulen, durchge-
führt. Dieser Rechnungszweck ist mit den mittlerweile
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detailliert ausgebauten Kostenartensystematiken und
Kostenstellenrechnungen gut realisierbar. Allerdings
haben einige Hochschulen erkannt, dass eine aussage-
kräftige Wirtschaftlichkeitskontrolle von Verantwor-
tungsbereichen besser auf Basis von Einzelkosten, also
Kosten, die die Kostenstellenverantwortlichen direkt
beeinflussen können, sinnvoller durchführbar und inter-
pretierbar ist. Die Mängel einer Kostenrechnung auf
Vollkostenbasis werden schon seit langen in der Kosten-
rechnungsliteratur diskutiert, u.a. ist aufgrund der um-
fangreichen Schlüsselungsprozesse keine verursachungs-
gerechte Zurechnung von Gemeinkosten möglich (aus-
führlich in Hummel/Männel 1983, S. 24-27).
Die hohe Bedeutung der Preiskalkulation als Rech-
nungszweck, zum einen extern vorgegeben durch die
Anforderungen der Trennungsrechnung und zum andern
intern sinnvoll für Weiterbildungsstudiengänge, erfor-
dert eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung auf
Vollkostenbasis. Diese Rechnungen müssen jedoch nicht
regelmäßig durchgeführt werden, sondern es können
auch in einer einmaligen Sonderrechnung Verrech-
nungsschlüssel und Verrechnungssätze ermittelt wer-
den, die dann in den folgenden Jahren bei der Kalkula -
tion Verwendung finden. Einige Hochschulen haben
diese Möglichkeit erkannt und verzichten daher auf eine
laufende Kostenträgerstückrechnung. 
Die beiden Hochschulen, die eine sehr ausgeprägte KLR
durchführen und auch eine Kostenträgerrechnung de-
tailliert betreiben, verfolgen damit die Ziele, eine Kon-
trolle der Wirtschaftlichkeit (Soll-Ist-Vergleich) durchzu-
führen und auch betriebliche Entscheidungen unterstüt-
zen zu können. Bei vielen Hochschulen ist der Rech-
nungszweck der Betriebssteuerung jedoch stark in den
Hintergrund gerückt, wahrscheinlich weil mit anderen
Instrumenten Entscheidungen in Hochschulen unter-
stützt werden (siehe Kapitel 4). Lediglich die Verhal-
tenssteuerung durch Verrechnung von direkt zurechen-
baren zentralen Leistungen steht noch im Blickpunkt des
Interesses.
Eine monetäre Erfolgsermittlung im Sinne einer pe -
riodenbezogenen Gegenüberstellung von Kosten und
Erlösen der Kostenträger steht nicht auf der Liste der
Rechnungszwecke. Auch dies erklärt das abnehmende
Interesse an einer Kostenträgerrechnung. 
Somit ist festzustellen, dass in den neunziger Jahren
mehr interne Rechnungszwecke, insbesondere auch die
Zwecke der Betriebssteuerung und Erfolgsermittlung mit
der Einführung der KLR verfolgt wurden. Dementspre-
chend waren vollständig ausgebaute Rechnungssysteme
auf Basis einer Vollkostenrechnung im Fokus der Hoch-
schulen. Im Laufe der Jahre hat sich die Bedeutung der
Rechnungszwecke verändert. In dieser Studie sind zwei
Gruppen von Hochschulen zu erkennen: Eine Gruppe
orientiert sich lediglich an den extern vorgegebenen
Mindestanforderungen zur Kostenrechnung und ver-
wendet für die Wirtschaftlichkeitskontrolle Einzelkos -
ten. Die zweite Gruppe verfolgt weiter das Ziel der Be-
triebssteuerung mit der KLR und forciert dementspre-
chend den Ausbau zur Plankostenrechnung und auch
zur Kostenträgerrechnung. 

4. Schlussfolgerungen zur Bedeutung der 
Kosten- und Leistungsrechnung für die 
interne Steuerung von Hochschulen

Es lässt sich erkennen, dass die Entwicklungen der Kos -
ten- und Leistungsrechnung bei einem Teil der Hoch-
schulen nicht in den geplanten Ausbaustufen verläuft.
Viele Hochschulen hatten in den 90er Jahren vor, detail-
lierte Kostenstellen- und Kostenträgerrechnungen aus-
zubauen. Sogar Prozesskostenrechnungen waren bei
zwei Hochschulen geplant, wurden aber wieder aufge-
geben. Eine flächendeckende Kostenträgerrechnung
konnte sich ebenso wenig durchsetzen. 
Durch die Trennungsrechnung sollen die Hochschulen
zukünftig eine klare Abgrenzung ihrer wirtschaftlichen
Betätigung von ihren hoheitlichen Aufgaben vornehmen.
Diese Veränderung trifft auch die Gewährung von pro-
jektbezogenen Drittmitteln, sodass die KLR bezogen auf
diesen Zweck große Beachtung findet. Die Forderung
nach dem zwingenden Ausweis der anfallenden Gemein-
kosten verlangt nach einer Kalkulation auf Vollkostenba-
sis. Hierfür müssen die Hochschulen entsprechende Be-
rechnungsverfahren sowie möglichst verursachungsbezo-
gene Verrechnungsschlüssel und -verfahren anwenden.
Ziel ist es, die auf die Projekte entfallenden universitären
sowie fakultätsbezogenen Gemeinkosten zu identifizie-
ren und mittels eines Zuschlagssatzes darzustellen. Hier-
durch entwickelt sich die KLR zu einem extern „vorgege-
benen“ Instrument, das von äußeren Rahmenbedingun-
gen stark beeinflusst und definiert wird. Interne Rech-
nungszwecke treten dabei in den Hintergrund.
Aktuelle Untersuchungen bestätigen diesen veränderten
Fokus. So weisen Bogumil und Heinze (2009) darauf hin,
dass Zielvereinbarungen und Modelle zur leistungs -
orientierten Mittelvergabe sich zu den wesentlichen
hochschulinternen Steuerungsinstrumenten entwickeln,
die innerhalb der Fachbereiche bis auf Lehrstuhlebene
hinunterreichen können (Bogumil/Heinze 2009, S. 8).
Führungs- und Steuerungssysteme sollen dazu dienen,
die Entscheidungen auf die zentralen strategischen Ziele
der Hochschule abzustimmen. Hierfür sind sowohl qua-
litative als auch quantitative Informationen auf Hoch-
schul-, Fakultäts- und Studierendenebene notwendig.
Die KLR kann dieser Aufgabe (der internen Steuerung)
allein nicht gerecht werden, vielmehr besteht ihr Beitrag
darin, aus dem Rechnungswesen abgeleitete monetäre
Leistungs- und Kostengrößen zur Verfügung zu stellen.
Auch für die Erfolgsermittlung und -steuerung von
Hochschulen reichen die monetären Rechengrößen der
KLR nicht aus. Eine entsprechende Ergänzung um quali-
tative Daten zu den Bereichen Lehre und Forschung ist
zwingend erforderlich, dazu gehören Leistungsindikato-
ren, die sich bspw. aus Evaluationsergebnissen für Lehr-
veranstaltungen, Zufriedenheitsstudien sowie For-
schungsrankings ergeben können (Küpper 2010, S. 79).
In diesem Zusammenhang können Informationen aus
der KLR wieder an Bedeutung gewinnen, wenn sie für
ein integriertes Kosten- und Leistungsmanagement zur
Verfügung gestellt werden, welches monetäre Kosten-
daten mit nicht-monetären Leistungsdaten verbindet.
Konzeptvorschläge dafür existieren bereits.6
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Die Hochschulen haben erkannt, dass aufgrund des
hohen Gemeinkostenanteils (30-70 Prozent) eine Kos -
tenstellen- und Kostenträgerrechnung auf Vollkostenba-
sis zu nicht verursachungsgerechten Verrechnungen und
zur Zuordnung von nicht beeinflussbaren Kosten führt.
Dennoch wird eine eingehende Analyse der Gemeinko-
sten durch die Hochschulen nicht betrieben. Anzuden-
ken ist hier der Ausbau eines Gemeinkostenma -
nagements für die Verwaltungs- und Servicebereiche auf
einer prozessorientierten Basis oder auch die Einrich-
tung eines Fixkostenmanagements (Kirchhoff-Kestel
2006, S. 353-357 und S. 360-366). Dabei ist es aller-
dings wichtig, nicht nur die monetären Inputgrößen zu
betrachten, sondern die entstehenden Kosten in Bezug
zum jeweiligen Output bzw. Outcome zu interpretieren.
Verbesserungen der Kostenstruktur und der Prozesse
sind so möglich, da bei den eigentlichen Entstehungsbe-
reichen direkt angesetzt wird. Speziell Leistungen der
Verwaltungs- und Servicebereiche werden so transpa-
renter und besser steuerbar.
Die Hochschulen befinden sich bezüglich der Anwen-
dung der KLR durch die unterschiedlichen internen
sowie externen Anforderungen in einem Zwiespalt.
Wird die Ausgestaltung der KLR primär auf die Bedie-
nung externer Informationsbedürfnisse hin ausgerichtet,
werden interne Aufgaben und Steuerungsmöglichkeiten
zunehmend eingeschränkt. Eine Vernachlässigung der
extern geforderten Kalkulation auf Vollkostenbasis im
Bereich der Auftragsforschung ist aufgrund gesetzlicher
Regelungen aber ebenso wenig möglich. Den Hochschu-
len muss es gelingen, Wege zu finden, beide Anwen-
dungsfelder zu bedienen. Insofern ist es von zentraler
Bedeutung, die hochschulspezifischen Möglichkeiten
und Aufgaben der KLR (Rechnungszwecke) eindeutig zu
identifizieren, um sie als Basis für einen Aufgabenkatalog
zu nutzen. Auf dieser Grundlage lässt sich dann ein KLR-
System implementieren, welches sowohl internen Steu -
erungsbedürfnissen durch laufende Rechnungen mit
zweckrelevanten Kosten und Leistungen, als auch exter-
nen Anforderungen durch standardisierte Sonderrech-
nungen gerecht wird.
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als Erfolgsfaktor im wissenschaftlichen
Wettbewerb? Eine quantitative Analyse
der Personalentwicklung an Universitäten
der 3. Förderlinie der Exzellenz-Initiative 
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Im Jahr 2006 initiierten Bund und Länder mit der Exzel-
lenz-Initiative ein kompetitiv angelegtes Förderpro-
gramm mit dem Ziel, Spitzenforschung und „institutio-
nelle Neuerungen“ (Wissenschaftliche Dienste Deut-
scher Bundestag 2010, S. 2) in der deutschen Univer-
sitäts- und Wissenschaftslandschaft zu fördern. Die För-
deraktivitäten der Exzellenz-Initiative sind in drei För-
derlinien (FL) organisiert: Graduiertenschulen (1. FL), Ex-
zellenz-Cluster (2. FL), Zukunftskonzept (3. FL). Im Ge-
gensatz zu der Ersten Förderlinie und Zweiten Förderli-
nie stehen im Fokus der Dritten Förderlinie Themen der
universitären Governance und verbunden damit Fragen
der strategischen Handlungsfähigkeit:

„Die geförderten Universitäten haben die 3. Förderli-
nie genutzt, ihre strategischen Gestaltungsmöglich-
keiten zu erweitern, die Aufgaben- und Verantwor-
tungsstrukturen zu verbessern und seit langem not-
wendig erachtete Reformen zu beschleunigen (wie
z.B. Berufungsverfahren). [...] Da die Fähigkeit zur
Strategiebildung und ein effizientes Management we-
sentlich die institutionelle Stärke bedingen, haben
diese Aspekte im Begutachtungsverfahren zur 3. För-
derlinie eine wichtige Rolle eingenommen. Gover-
nance-Strukturen einer ganzen Universität wurden
somit erstmalig Begutachtungskriterium in einem
Wettbewerbsverfahren.“ (Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG)/Wissenschaftsrat (WR) 2008, S. 15,
Teil III)

Die Zukunftskonzepte adressieren die Universitäten in
ihrer Auf- und Ablauforganisation mit dem Ziel, diese zu
eigenständigen, handlungs- und entscheidungsfähigen
Akteuren zu transformieren (vgl. Krücken 2008). Die
Dritte Förderlinie soll nicht nur die „Universität als Insti-
tution stärken“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG)/Wissenschaftsrat (WR) 2008, S. 6, Teil I), sondern
auch den geförderten Universitäten alternative Wege
der Selbstverwaltung eröffnen, die geeignet erscheinen,
sowohl Spitzenforschung effizient zu unterstützen als
auch die strategische Handlungsfähigkeit zu erhöhen.
Integraler Bestandteil für den Wandel von Universitäten
als partielle Organisationen (vgl. Ahrne/Brunsson 2011)
zu kompletten Organisationen (vgl. Brunsson/Sahlin-An-
dersson 2000) ist die Stärkung der Verwaltung, mit
deren Hilfe Organisationen intern kollektiv bindende
Entscheidungen zu realisieren vermögen (vgl. Luhmann
2007, S. 182). Stärkung der Administration bezeichnet

einen Prozess, in dessen Verlauf die Administration suk-
zessive die Organisation intern strukturiert und Prozesse
formalisiert, so dass organisationsinterne Abläufe regel-
haft und damit durch die Organisationsleitung kontrol-
lierbar werden. Die Stärkung der Administration führt
erstens zu einem numerischen Anstieg des Personals mit
administrativen Aufgaben und zweitens zu einem Auf-
wuchs administrativen Personals mit akademischem
Ausbildungshintergrund, deren Tätigkeitsbereiche au -
ßer halb der klassischen Routine-Verwaltung liegen.

Die bisherigen Analysen zu den Effekten der Exzellenz-
Initiative auf die Universitäten konzentrierten sich vor-
wiegend auf das wissenschaftliche Personal (in der Ers -
ten und Zweiten Förderlinie) (vgl. Hornbostel/ Sonder-
mann 2009; Koenig 2010), auf neuartige Kooperations-
formen zwischen Universitäten und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen (vgl. Hertel 2010; Experten-
kommission Forschung und Innovation (EFI) 2011, S.
41f.), auf Fragen der personellen und finanziellen Nach-
haltigkeit (vgl. Stifterverband 2011, S. 30) sowie auf
Gender-Dimensionen (vgl. Engels et al. 2012). Mit
Bezug auf das Personal an Universitäten kann jedoch nur
eine Studie identifiziert werden (vgl. Brandt et al. 2012).
Diese Studie thematisiert unter anderem die Effekte der
Exzellenz-Initiative auf die zahlenmäßige Entwicklung
des Personalbestands der neun Exzellenz-Universitäten
im Vergleich zu den restlichen Universitäten, wobei
weder eine funktionale Differenzierung des Personals
noch eine laufbahngruppenbezogene Analyse für die
Gruppe des nichtwissenschaftlichen Personals vorge-
nommen wurde. Die Autoren konstatieren zwar einen
allgemeinen Anstieg des Personals an den Hochschulen,
der sich jedoch nicht von dem der neun Universitäten,
die in der 3. Förderlinie sind, unterscheidet:

„Der aktuelle Anstieg des Hochschulpersonals, das
außerhalb des Stellenplans finanziert ist, hat verschie-
dene Ursachen [...]. Ein Faktor ist dabei die Exzellenz -
initiative, die den Universitäten im Rahmen von Ex-

1

1 Besonderen Dank gilt dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), an
dem Herr Jüttemeier im Rahmen seiner Promotion (Betreuer: Herr Prof.
Krücken) den Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe mit
der Universität Karlsruhe erforscht. Weiterer Dank gilt Herrn Dr. Wolfram
Schüßler (bis Juli 2012 am KIT und seitdem bei der AVEDAS AG), dessen
Engagement maßgeblich zur Entstehung dieser Studie beigetragen hat.
Ferner möchten wir uns noch bei Herrn Fabian Rütz bedanken, der seiner-
zeit als studentischer Mitarbeiter bei der Analyse der Personaldaten mit-
wirkte. 
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zellenzclustern, Graduiertenschulen und Zukunfts-
konzepten zusätzliche Finanzierungsmittel und Stel-
len brachte [...]. Die neun Universitäten, die in den
ersten beiden Runden der Exzellenzinitiative mit Zu-
kunftskonzepten erfolgreich waren („Exzellenzuniver-
sitäten“), konnten allerdings keine deutlich bessere
Entwicklung beim Personal verzeichnen. Im Zeitraum
2006-2010 stieg die Anzahl des Personals um knapp
4% pro Jahr, was etwas höher als im Mittel aller Uni-
versitäten ist, [...].“ (Brandt et al. 2012, S. 21)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Dritte För-
derlinie insofern im Hinblick auf Fragen des Hoch-
schulmanagements besonders interessant ist, als sie die-
jenige Förderlinie ist, deren Zielsetzung die universitäre
Governance ist. Eine bislang nicht thematisierte Frage
ist, ob die Exzellenz-Initiative die Universitäten mit Ex-
zellenz-Status auf Ebene des nicht-wissenschaftlichen
und administrativen Personals beeinflusst hat. Anders
formuliert: Wurde durch eine veränderte Umweltbedin-
gung (in dem Fall die Exzellenz-Initiative) an den Exzel-
lenz-Universitäten Prozesse der Verwaltungsrestruktu-
rierung hervorgerufen, deren Verlauf und Intensität von
denen der Universitäten (ohne ExIn-9) divergiert? Un-
terschieden sich die Administrationen der Exzellenz-
Universitäten und Universitäten (ohne ExIn-9) vor Be-
ginn der Exzellenz-Initiative, so dass man das adminis -
trative Hochschulmanagement als Erfolgsfaktor betrach-
ten muss? 
Um diese Fragen zu beantworten, beschränkt sich unse-
re deskriptive Analyse auf die Gruppe der Universitäten,
die jedoch differenziert werden in Exzellenz-Universitä-
ten (Universitäten in der Dritten Förderlinie) und restli-
che Universitäten, bezeichnet als Universitäten (ohne
ExIn-9). Die neun Universitäten der Dritten Förderlinie
sollen jedoch mit der Begründung in zwei Untergrup-
pen ausgewiesen werden, dass diese zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten (so genannte erste und zweite
Runde) in der Dritten Förderlinie gefördert wurden. Die
erste Gruppe, nachfolgend bezeichnet als ExIn-3-Uni-
versitäten, besteht aus der LMU München, die TU
München und der damaligen Universität Karlsruhe. Der
Förderzeitraum betrug 01.11.2006 bis 31.10.2011 (vgl.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 2008, S. 94-
102). Die zweite Gruppe, die so genannten ExIn-6-Uni-
versitäten, vereint die RWTH Aachen, die FU Berlin, die
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Georg-August-
Universität Göttingen, die Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg sowie die Universität Konstanz. Der Förder-
zeitrum war 01.11.2007 bis 31.10.2012 (vgl. ebd.). Da
es uns um die Analyse von Verlaufsdaten geht, wurden
die Förderentscheidungen in der zweiten Programm-
phase vom 15.06.2012 nicht berücksichtigt. Aktuell
existieren keine Untersuchungen über (a) Verläufe der
Personalrestrukturierung, (b) über die Intergruppenver-
hältnisse zwischen wissenschaftlichem und nichtwis-
senschaftlichem Personal, (c) über Intragruppenent-
wicklungen in der Sammelkategorie nichtwissenschaft-
liches Personal in den beiden Universitätsgruppen. Fer-
ner (d) wird der Frage nachgegangen, ob sich die drei
Universitätsgruppen zum Startpunkt der Exzellenz-In-
itiative im Jahr 2006 in der Qualifikationsstruktur des

administrativen Personals unterschieden. War mit an-
deren Worten die Administration der Universitäten in
der Dritten Förderlinie höher qualifiziert als die der
Universitäten (ohne ExIn-9) oder nicht? Der Analyse-
Zeitraum ist 2004 bis 2010.

1. Entwicklung des Personalbestands 
Die folgende Analyse des Personalbestands an den bei-
den Exzellenz-Universitätsgruppen und den Universitä-
ten (ohne ExIn 9) wird zwei Schwerpunkte haben: Ers -
tens (1.1) werden allgemeine Entwicklungen im Perso-
nalbestand der drei Universitätsgruppen dargestellt. So-
dann (1.2) wird der Fokus auf das nichtwissenschaftliche
und administrative Personal gelegt, sowohl im Hinblick
auf den numerischen Verlauf als auch auf die Qualifika -
tionsstruktur.
Ehe auf die Personaldaten eingegangen wird, sollen zum
besseren Verständnis die unten verwendeten (a) Funk -
tionskategorien, (b) Daten sowie (c) Laufbahngruppen
des öffentlichen Dienstes erläutert werden: 
(a) Funktionskategorien: Die amtliche Hochschulstatistik

unterscheidet das Hochschulpersonal in zwei Funk -
tionsgruppen: wissenschaftliches und künstlerisches
Personal (nachfolgend als wissenschaftliches Personal
bezeichnet) sowie nichtwissenschaftliches Personal.
In die Gruppe des nichtwissenschaftlichen Personals
subsumiert die amtliche Hochschulstatistik folgende
Funktionsgruppen: Verwaltungspersonal, Biblio-
thekspersonal, technisches Personal sowie sonstiges
Personal. Das Personal, das an Universitätskliniken
tätig ist, wird grundsätzlich in der allgemeinen Hoch-
schulpersonalstatistik mit ausgewiesen. Das (nicht-)
wissenschaftliche Personal kann entweder hauptbe-
ruflich oder nebenberuflich beschäftigt sein (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2011, S. 14). Die deskriptive
Darstellung der Personaldaten berücksichtigt nicht
das Personal an den Universitätskliniken und, sofern
Personaldaten laufbahndifferenziert ausgewiesen
werden, auch nicht nebenberuflich Beschäftigte. Das
Personal an den Universitätskliniken wird aus Grün-
den der Vergleichbarkeit nicht berücksichtigt, da von
diesem erhebliche Pflegeanteile übernommen wer-
den, die bei der Analyse der Restrukturierungsverläu-
fe zwischen den Universitätsgruppen zu erheblichen
Verzerrungen führen würden. Der Ausschluss der ne-
benberuflich Beschäftigten in der laufbahnbezogenen
Perspektive wird mit der Tatsache begründet, dass
die amtliche Hochschulstatistik das Personal im
nichtwissenschaftlichen Bereich im Nebenerwerb
keine laufbahndifferenzierten Daten ausweist.

(b) Daten: Die Personalzahlen der Universitäten sowie
der Exzellenz-Universitäten wurden auf Anfrage
durch das Statistische Bundesamt zur Verfügung ge-
stellt (Daten erhalten am 30.11.2011). Die Personal-
zahlen wurden in Vollzeitäquivalente2 angefordert
und sind stichtagsbasiert (31.12. eines jeden Be-
richtsjahres).

2 Vollzeitäquivalente (VZÄ) sind ein Maß, welches die ‚fiktive’ Zahl von Voll-
zeitbeschäftigten angibt. Statt natürliche Personen ist Zeit die zentrale Di-
mension. Beispiel: Zwei Halbtagsstellen ergeben eine Vollzeitstelle.
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2004 bis 2010 stieg der Personalbestand an den Univer-
sitäten des Landes von 166.740 auf 193.837, ein Plus
von 16,25%. Eine universitätsgruppendifferenzierte Be-
trachtung der Beschäftigungsentwicklung zeigt, dass so-
wohl die neun Exzellenz-Universitäten als auch die Uni-
versitäten (ohne ExIn-9) ihren Personalbestand stark er-
höhten, wobei die prozentualen Unterschiede zwischen
beiden Gruppen eher moderat sind (vgl. Tabelle 1). Ein
Grund könnte unter anderem darin liegen, dass in der
Gruppe der Universitäten (ohne ExIn-9) noch jene Uni-
versitäten subsumiert sind, die in den anderen beiden
Förderlinien erfolgreich waren. Dieses Ergebnis korre-
spondiert also mit der eingangs zitierten Studie von
Brandt et al. (2012). Innerhalb der neun Exzellenz-Uni-
versitäten zeigt sich jedoch, dass die Universitäten, die
in der zweiten Runde der Exzellenz-Initiative erfolgreich
waren, stärker das Personalaufkommen steigerten als die
Universitäten ohne Exzellenz-Status und die Exzellenz-
Universitäten, die in der ersten Runde prämiert wurden.
Das Personal an den Universitäten lässt sich nun binär
unterscheiden in jenes im wissenschaftlichen Bereich
und jenes im nichtwissenschaftlichen Tätigkeitsspek-
trum, zum Beispiel in der Zentralverwaltung, in der Bi-
bliothek und so weiter. Wie unterscheiden sich die drei
Universitätsgruppen bei der Verteilung ihres Personals
auf den wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen
Bereich? Auffällig ist, dass die ExIn-6-Universitäten, also
jene Universitäten, die in der zweiten Runde der Exzel-
lenz-Initiative in der Dritten Förderlinie erfolgreich
waren, eine deutlich andere Verteilung des Personalbe-
stands haben als die ExIn-3-Universitäten und die Uni-
versitäten (ohne ExIn-9). Vor der Förderung in der Drit-
ten Förderlinie war nahezu jede zweite Stelle an den
ExIn-6-Universitäten im nichtwissenschaftlichen Tätig-
keitsspektrum, während an den ExIn-3-Universitäten
und den Universitäten (ohne ExIn-9) rund 55% des Per-
sonals im wissenschaftlichen Bereich tätig waren, eine
Verteilung, die die ExIn-6-Universitäten im Jahr 2010
erreichten (vgl. Abbildung 1).

(c) Laufbahngruppen des öffentlichen
Dienstes: Die alleinige Fokussie-
rung auf die numerische Entwick-
lung des nichtwissenschaftlichen
und administrativen Personals
eröffnet noch keinen Einblick in
die Qualität des Restrukturie-
rungsprozesses in den drei Univer-
sitätsgruppen. Um die qualifikati-
onsbezogenen Veränderungen im
nichtwissenschaftlichen und ad-
ministrativen Personalbestand zu
erfassen, werden die Daten für
das nichtwissenschaftliche und
administrative Personal in direkter
Anlehnung an die Laufbahngrup-
pen des öffentlichen Dienstes ausgewiesen, die den
Personalkörper anhand seines Qualifikationsniveaus
in einen hierarchisch gestuften Qualifika tionsrahmen
einzuordnen erlauben (vgl. Grunewald/Lösch 2008,
S. 205). Grundsätzlich werden vier Laufbahngruppen
unterschieden (1. einfacher Dienst, 2. mittlerer
Dienst, 3. gehobener Dienst, 4. höherer Dienst), die
sich traditionell an den Abschlüssen des sekundären
und tertiären Bildungssystems orientieren (vgl. Le-
cheler 1997, S. 504 sowie Pechstein 2009, S. 23). Der
einfache und mittlere Dienst zeichnen sich dadurch
aus, dass „sie überwiegend oder ausschließlich Aufga-
ben mit Routinecharakter und demzufolge ohne
größeren eigenverantwortlichen Ausgestaltungsbe-
darf zu erledigen haben.“ (Hebeler 2008, S. 96) Der
Zugang zum einfachen Dienst erfordert eine Basisaus-
bildung (Hauptschulabschluss), der zum mittleren
Dienst eine duale Ausbildung (vgl. Kuhlmann 2006,
S. 80). Im Gegensatz zum einfachen und mittleren
Dienst, die eher durch die berufspraktische Ausbil-
dung und Routinearbeiten geprägt sind, finden sich
im gehobenen und höheren Dienst Aufgaben, die
eine akademische Ausbildung voraussetzen. Während
der gehobene Dienst durch eine fachorientierte Aus-
bildung mit Praxisphasen geprägt ist, ist der höhere
Dienst mit Querschnittsaufgaben betraut, die tradi-
tionell eine universitäre Ausbildung erfordern3: „Ty-
pisch für ihn [für den höheren Dienst] ist daher die
Wahrnehmung von Führungs-, Lenkungs-, Planungs-
und Koordinierungsaufgaben, Projektmanagement,
die Organisa tion und Überwachung von Effizienzsi-
cherungs-, Evaluierungs- und Controllingsystemen
sowie die Erarbeitung von Vorschriften.“ (Hebeler
2008, S. 95-96) Ein Wandel der Laufbahngruppen-
struktur, das heißt die quantitative und qualitative
Veränderung der Laufbahngruppen zugunsten des ge-
hobenen und höheren Dienstes, wird als Indikator
gesehen für eine „Veränderung in der Aufgabenstruk-
tur“ (Mayntz 1982, S. 146), die zunehmend hoch
qualifiziertes Personal im administrativen Hoch-
schulmanagement erfordert.

1.1 Allgemeine Entwicklung des Personalbestands
Das Gesamtbild der globalen Beschäftigungsentwick-
lung an den Universitätsgruppen für den Berichtszeit-
raum 2004 bis 2010 hat ein positives Vorzeichen. Von

3 Infolge des Bologna-Prozesses ist der Zugang zum höheren Dienst am
Mas ter-Abschluss gebunden. Die Art der Hochschule ist somit nicht mehr
relevant für den Eintritt in den höheren Dienst, da durch die Einführung
der Master-Abschlüsse eine Gleichstellung der Universitäten mit den an-
deren Hochschultypen verbunden war (vgl. Grunewald/Lösch 2008,  S.
204).

Tabelle 1: Globale Beschäftigungsentwicklung an den Universitäten und Uni-
versitätsgruppen Deutschlands, 2004 und 2010, absolut und in
Prozent
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Beim Verhältnis wissenschaftliches Perso-
nal/nichtwissenschaftliches Personal sowie
wissenschaftliches Personal/administratives
Personal unterscheiden sich drei Univer-
sitätsgruppen ebenfalls. An den Universitä-
ten (ohne ExIn-9) lag das Verhältnis wis-
senschaftliches Personal/nichtwissenschaft-
liches Personal im Jahr 2004 bei 1,19, bei
den ExIn-3-Universitäten bei 1,19 und bei
den ExIn-6-Universitäten bei 1,01. Im Jahr
2010: Universitäten (ohne ExIn-9) 1,41,
ExIn-3-Universitäten 1,54 und die ExIn-6-
Universitäten 1,26 (vgl. Tabellen 2, 3, 4).
Beim Verhältnis wissenschaftliches Perso-
nal/administratives Personal weisen die
ExIn-3-Universitäten die günstigs ten Werte
auf, gefolgt von den Universitäten (ohne
ExIn-9) und den ExIn-6-Universitäten.
In allen drei Universitätsgruppen findet
eine zahlenmäßige Umstrukturierung des
nichtwissenschaftlichen Personals statt zu-
gunsten des Personals mit administrativen
Tätigkeiten (vgl. Abbildung 2). Besonders
ausgeprägt ist dieser Prozess an den Uni-
versitäten (ohne ExIn-9), gefolgt von den
ExIn-6-Universitäten und den ExIn-3-Uni-
versitäten.
Zusammenfassung: Die globale, das heißt
bereichsübergreifende Personalentwick-
lung an den drei Universitätsgruppen ist in
dem betrachteten Zeitraum 2004 bis 2010
positiv. Dennoch können Unterschiede
zwischen den Universitätsgruppen konsta-
tiert werden. Anders als die ExIn-3-Univer-
sitäten und die Universitäten (ohne ExIn-9)
hatten die ExIn-6-Universitäten eine deut-
lich andere Verteilung des Personalkörpers
mit wissenschaftlichem und nichtwissen-
schaftlichem Tätigkeitsprofil. Im Verhältnis
wissenschaftliches Personal/nichtwissen-
schaftliches Personal einerseits und wissen-
schaftliches Personal/administratives Perso-
nal andererseits lagen die ExIn-6-Univer-
sitäten nicht markant höher als die Univer-
sitäten (ohne ExIn-9), aber deutlich niedri-
ger als die ExIn-3-Universitäten. In allen
drei Universitätsgruppen können im nicht-
wissenschaftlichen Personalbestand Um-
schichtungsprozesse zugunsten der Be-
schäftigten mit administrativen Tätigkeiten
konstatiert werden. Im Folgenden wird nun
auf die Entwicklung im administrativen
Hochschulmanagement gesondert einge-
gangen, um solchermaßen die Frage des
Beitrags zu beantworten, ob das adminis -
trative Hochschulmanagement einen Er-
folgsfaktor bei der Beantragung von För-
dermitteln in der 3. Förderlinie der Exzel-
lenz-Initiative darstellte. 

A
bb

ild
un

g 
2:

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
im

 n
ic

ht
w

is
se

ns
ch

af
tl

ic
he

n 
un

d 
ad

m
in

is
tr

at
iv

en
 P

er
so

na
lb

es
ta

nd
, 2

00
4 

bi
s 

20
10

, a
bs

ol
ut

 u
nd

 in
 P

ro
ze

nt

A
bb

ild
un

g 
1:

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
de

s 
w

is
se

ns
ch

af
tl

ic
he

n 
un

d 
ni

ch
tw

is
se

ns
ch

af
tl

ic
he

n 
Pe

rs
on

al
s,

 2
00

4 
bi

s 
20

10
, a

bs
ol

ut
 u

nd
 in

 P
ro

ze
nt

 

Organisations- und Managementforschung HM



29HM 1/2013

1.2 Entwicklung des administrativen Personals
Mit der zunehmenden Autonomisierung eröffnen sich
für Universitäten neue Freiheitsgrade an selbstbestimm-
tem Handeln für Finanzen, Personal und Organisation,
die die Anforderungen an das administrative Hoch-
schulmanagement erhöhen. In einer Studie des Stifter-
verbandes nahmen die befragten Präsidenten/ Rektoren
einen Zuwachs an Anforderungen an die Administration
wahr, zugleich aber auch Probleme bei der Anzahl des
verfügbaren administrativen Personals sowie deren Qua-
lifikationsprofile:

„Durch das Mehr an Autonomie sind die Aufgaben
der Hochschulsteuerung nach Ansicht der Befragten
deutlich komplexer geworden. [...] Einen entschei-
denden Engpass scheint es vor allem beim Personal in
Wissenschaftsmanagement und Verwaltung zu
geben. Sowohl die geringe Zahl der Mitarbeiter als
auch die veränderten Qualifikationsanforderungen er-
schweren eine effiziente Hochschulsteuerung.“ 
(Stifterverband 2011, S. 5) 

Im Rahmen der Ex-
zellenz-Initiative sei
der Erfolg der Uni-
versitäten an der
Fähigkeit zur ma -
nageriellen Selbst-
steuerung gebunden;
damit, so die weiter-
gehende Vermutung,
sei das administrative
Hochschulmanage-
ment ein entschei-
dender Wettbe-
werbsfaktor für (die
erfolgreichen) Uni-
versitäten in der Ex-
zellenz-Initiative ge-
wesen:
„Mit der Exzellenz -
initiative wird of-
fenkundig, dass für
die Stärkung der
Wettbewerbskraft
der Universitäten
ein professionelles
Wissenschaftsma-
nagement auch auf
der Ebene der Zen-
tralverwaltung un-
abdingbar ist. Es
hat sich gezeigt,
dass die Exzellenz -
initiative auch ein
Wettbewerb der
Verwaltungen ist.“
(Deutsche For-
schungsgemein-
schaft (DFG)/Wis-
senschaftsrat (WR)
2008, S. 51, Teil I)

Folgt man diesen
Überlegungen, so
müsste das adminis -
trative Personal an
den Exzellenz-Uni-
versitäten schon vor
dem Start der Exzel-
lenz-Initiative ein
höheres Qualifika-
tionsniveau aufge-

Tabelle 2: Grunddaten des Personals insgesamt und nach Funktionsbereich, Universitäten
(ohne ExIn 9), 2004 bis 2010

Tabelle 3: Grunddaten des Personals insgesamt und nach Funktionsbereich, ExIn-3-Univer-
sitäten, 2004 bis 2010

Tabelle 4: Grunddaten des Personals insgesamt und nach Funktionsbereich, ExIn-6-Univer-
sitäten, 2004 bis 2010
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wiesen haben als das an den Universitäten (ohne ExIn-
9), da erstere hier, insbesondere in der Dritten Förderli-
nie, erfolgreich waren. 
Aus den Tabellen 5 bis 7 kann die Qualifikationsstruktur
des administrativen Personals an den Universitäten
(ohne ExIn-9), an den ExIn-3-Universitäten sowie an
den ExIn-6-Universitäten entnommen werden.
Grundsätzlich zeigt sich in allen drei Universitätsgruppen
eine überdurchschnittliche Steigerung des administrati-
ven Personals im gehobenen und höheren Dienst im
Analysezeitraum 2004 bis 2010. Somit scheint sich der
Restrukturierungsprozess der Universitätsadministratio-
nen zugunsten einer Höherqualifizierung und Akademi-
sierung des administrativen Personals auch über den von
Blümel et al. (2010, S. 162f.) analysierten Zeitraum von
2002 bis 2007 hinaus fortzusetzen. 
Wie waren die Administrationen der beiden Exzellenz-
Universitätsgruppen zum Zeitpunkt des Gewinns in der
Dritten Förderlinie nun strukturiert? Die ExIn-3-Univer-
sitäten erhielten im Jahr 2006 den Exzellenz-Status, aber

der überwiegende
Teil des administrati-
ven Personals war
von 2004 bis 2006
im mittleren Dienst
(rund 73%) eingrup-
piert. Dagegen redu-
zierten diese Univer-
sitäten, anders als die
ExIn-6-Universitäten
und die Universitä-
ten (ohne ExIn-9),
die Anzahl des Ver-
waltungspersonals
im höheren Dienst
von 212 auf 152 (-
28,30%). Erst seit
dem Jahr 2007, also
ein Jahr nach dem Er-
folg in der Dritten
Förderlinie, stellten
die ExIn-3-Univer-
sitäten wieder hoch
qualifiziertes Verwal-
tungspersonal im
höheren Dienst ein
(vgl. Tabellen 6 und
7). Auch im Vergleich
zu den Universitäten
(ohne ExIn-9) hatten
die ExIn-3-Univer-
sitäten im Vorfeld der
Exzellenz-Initiative
ein wesentlich niedri-
ger qualifiziertes Per-
sonal in der Adminis -
tration. Beispielswei-
se waren im Jahr
2006 an den Univer-
sitäten (ohne ExIn-9)
34,18% des adminis -
trativen Personals im

gehobenen und höheren Dienst eingruppiert, an den
ExIn-3-Universitäten 26,35% (vgl. Tabellen 5 und 6). 
Die Situation an den ExIn-6-Universitäten unterscheidet
sich auffällig von der skizzierten der ExIn-3-Universitä-
ten. Im Vorfeld der zweiten Runde der Exzellenz-Initiati-
ve hatten die ExIn-6-Universitäten einen deutlich niedri-
geren Personalbestand im mittleren Dienst als die ExIn-
3-Universitäten (rund 59% des administrativen Perso-
nals waren von 2004 bis 2006 im mittleren Dienst). An-
ders als die ExIn-3-Universitäten und die Universitäten
(ohne ExIn-9) erhöhten die ExIn-6-Universitäten von
2004 bis 2010 kontinuierlich die Anzahl des administra-
tiven Personals im höheren Dienst, vor allem von
2005/2006 sowie 2007/2008 (vgl. Tabellen 5, 6, 7).
Auch im weiteren Verlauf der ExIn von 2008 bis 2010
war an den Administrationen der ExIn-6-Universitäten

Tabelle 5: Entwicklung des administrativen Personals insgesamt und nach Laufbahnen, 2004
bis 2010, Universitäten ohne ExIn-9-Universitäten, absolut und in Prozent4

Tabelle 6: Entwicklung des administrativen Personals insgesamt und nach Laufbahnen, ExIn-
3-Universitäten, 2004 bis 2010, absolut und in Prozent

Tabelle 7: Entwicklung des administrativen Personals insgesamt und nach Laufbahnen, ExIn-
6-Universitäten, 2004 bis 2010, absolut und in Prozent

4 Die laufbahngruppenbezogenen Personaldaten beziehen sich ausschließ-
lich auf das Personal im Haupterwerb und weichen von den eingangs refe-
rierten Personaldaten leicht ab.
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prozentual mehr Personal im gehobenen und höheren
Dienst eingruppiert als an den Universitäten (ohne ExIn-
9) und den ExIn-6-Universitäten. So waren im Jahr 2010
an den ExIn-6-Universitäten im gehobenen und höheren
Dienst 45,78% eingruppiert, an den ExIn-3-Universitä-
ten 35,44% sowie an den Universitäten (ohne ExIn-9)
37,89% (vgl. Tabellen 5, 6, 7)!
In der Summe können folgende Punkte herausgestellt
werden: Die Rolle des administrativen Hochschulmana-
gements variiert erheblich. Die ExIn-3-Universitäten
hatten im Vorfeld der Exzellenz-Initiative und im Verlauf
der Exzellenz-Initiative keinen überdurchschnittlich
hohen Anteil Hochqualifizierter in der Administration,
aus dem ein Wettbewerbsvorteil hätte abgeleitet wer-
den können – sowohl gegenüber den ExIn-6-Universitä-
ten als auch gegenüber den Universitäten (ohne ExIn-9).
Das Ergebnis eröffnet die Vermutung, dass die ExIn-3-
Universitäten ihren ‚Vorteil’ in der Exzellenz-Initiative
weniger durch ein „professionelles“ Wissenschaftsmana-
gement realisierten, sondern durch andere Faktoren, wie
zum Beispiel durch ihre Forschungsstärke, gemessen an
der Anzahl des wissenschaftlichen Personals. Die refe-
rierte Datenlage eröffnet aber auch die Vermutung, dass
der Wettbewerbsfaktor „Hochschulmanagement“ in der
zweiten Runde der Exzellenz-Initiative eine Aufwertung
erfuhr und somit für die Zukunftskonzepte, die in der
zweiten Runde prämiert wurden, wichtiger war als für
die Zukunftskonzepte, die in der ersten Runde ausge-
zeichnet worden sind.

2. Zusammenfassung und Diskussion
Die Ergebnisse unseres quantitativen Vergleichs des Per-
sonalbestandes an Universitäten, die im Rahmen der
Dritten Förderlinie der Exzellenz-Initiative (erste und
zweite Runde) ausgezeichnet wurden, mit den Univer-
sitäten, die nicht ausgezeichnet worden sind, zeigten
Unterschiede in der Restrukturierung des administra -
tiven Personals, aber auch eine Parallele.
Die Parallele besteht darin, dass im Untersuchungszeit-
raum 2004 bis 2010 sowohl die ExIn-9-Universitäten als
auch die Universitäten (ohne ExIn-9) zunehmend Hoch-
qualifizierte für die Administration rekrutierten. 
Die laufbahngruppendifferenzierte Betrachtung des ad-
ministrativen Personals an den drei Universitätsgruppen
ergab, dass die Administrationen der drei Universitäts-
gruppen vor der Exzellenz-Initiative in der Qualifika -
tionsstruktur einander sehr unterschiedlich waren und
sind. Die ExIn-3-Universitäten hatten im Gegensatz zu
den ExIn-6-Universitäten vor und zu Beginn der Exzel-
lenz-Initiative keinen überdurchschnittlich hohen Anteil
Hochqualifizierter in der Administration, aus dem ein
Wettbewerbsvorteil hätte abgeleitet werden können.
Auch im zeitlichen Verlauf der Exzellenz-Initiative war
das administrative Personal an den Universitäten (ohne
ExIn-9) des Landes höher qualifiziert als das an den
ExIn-3-Universitäten. Der Einfluss des administrativen
Hochschulmanagements, gemessen an den Personalzah-
len, auf die Erfolgschancen im wissenschaftlichen Wett-
bewerb scheint hier also trotz der Erfordernisse mana -
gerieller Selbststeuerung auf der Ebene der Hochschul-
organisation nur von eher untergeordneter Bedeutung

zu sein. Anders lassen sich hingegen die Daten für die
ExIn-6-Universitäten interpretieren. Den Daten zufolge
kann man hier durchaus dem Erfolgsfaktor „administrati-
ves Hochschulmanagement“ eine besondere Bedeutung
zumessen.
Das Ergebnis dieser Studie relativiert die im hochschul-
politischen Diskurs häufig getroffene Annahme, dass die
ExIn-9-Universitäten ihren Vorteil in der Exzellenz-
 Initiative durch besondere administrative Kompetenzen
realisieren konnten. ExIn-3-Universitäten verfügten über
einen im Vergleich zu den ExIn-6-Universitäten prozen-
tual höheren Anteil an wissenschaftlichem Personal, was
als Indikator für eine besondere Forschungsorientierung
angesehen werden kann (kritisch zu diesem Indikator:
Münch 2007, S. 62f.). ExIn-6-Universitäten unterschei-
den sich hiervon deutlich, indem sie bereits vor der er-
folgreichen Bewilligung einen besonders hohen Perso-
nalbestand im gehobenen und höheren Dienst aufwie-
sen. Dies kann auf die unterschiedliche Fächerstruktur
oder andere Organisationsmerkmale zurückzuführen
sein, die wir hier nicht überprüft haben. Wir vermuten
jedoch, dass es sich in erster Linie um das Ergebnis einer
Wettbewerbsdynamik handelt, in deren Verlauf erst
nach der ersten Runde der Exzellenz-Initiative das admi-
nistrativ hochqualifizierte Personal voll in den Fokus ge-
riet. Festzuhalten ist also, dass unterschiedliche Erfolgs-
faktoren zu berücksichtigen sind. Ebenso ist einschrän-
kend festzuhalten, dass der quantitative Vergleich von
Personalzahlen keine Rückschlüsse auf die Qualität des
administrativen Hochschulmanagements zulässt. 
Im Hinblick auf das Hochschulmanagement ergeben sich
darüber hinaus zwei wichtige Implikationen. Erstens
stellt sich die Frage nach der Rolle des akademischen
Hochschulmanagements, das wir in unserer Analyse im
Gegensatz zum administrativen Hochschulmanagement
nicht berücksichtigt haben (zur Unterscheidung vgl.
Krücken et al. 2012, S. 225). Es ist durchaus anzuneh-
men, dass die Managementkompetenzen von Dekanin-
nen und Dekanen, (Vize-)Präsidentinnen und -Präsiden-
ten – also des akademischen Hochschulmanagements –
sowie der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler schon in der Phase der Antragstellung sehr
wohl von Bedeutung waren. Unterschiedliche Führungs-
stile, aber auch disziplinäre Unterschiede zwischen
Fachvertretern, die schon seit langem in stark arbeitstei-
ligen und vernetzten Forschungsgebieten arbeiten, wie
weite Teile der Natur- und Ingenieurwissenschaften, und
solchen, die, wie die Geisteswissenschaften, stärker In-
dividualforschung betreiben, haben sicherlich einen Ein-
fluss auf die in der Exzellenz-Initiative erforderliche kol-
lektive Wettbewerbsfähigkeit. Zweitens stellt sich die
Frage, ob die neu rekrutierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im administrativen Hochschulmanagement
zum Entstehen forschungsfreundlicher Strukturen und
Angebote beitragen, die die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler als echten Mehrwert für ihre Arbeit an-
sehen. Wie wir aus anderen Untersuchungen wissen,
werden hier überwiegend Personen eingestellt, die
selbst eine Nähe zur Wissenschaft haben und sich in er-
ster Linie als Service-Dienstleister für die Wissenschaft
verstehen (Krücken et al. 2012; Sparr et al. 2012). Der
Ausbau des hoch qualifizierten administrativen Perso-

M. Jüttemeier & G. Krücken n Administratives Hochschulmanagement als Erfolgsfaktor im  ...HM



32 HM 1/2013

nals als Folge des Erfolges in der Exzellenz-Initiative
könnte also zu einer Neujustierung (vgl. Lewis/Altbach
1996) des nicht immer spannungsfreien Verhältnisses
von Wissenschaft und Administration führen. Ferner be-
steht aber auch die Gefahr von Spannungsverhältnissen
innerhalb der Adminis tration, wobei hier die Konfliktli-
nie zwischen dem ‚neuen’, stärker akademisch und/oder
manageriell geprägten Personal und dem klassischen ad-
ministrativen Personal zu vermuten ist.
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Dass eine Doktorarbeit, die vor 30 Jahren geschrieben
wurde, ausgerechnet eine Bildungsministerin zu Fall
bringt, ist ein warnendes Beispiel für Plagiatsanfällige
und zugleich eine Steilvorlage für alle, die sich um die
inhaltliche und formale Qualität wissenschaftlicher Ar-
beiten bemü hen. Mit dem Einzug von Google, Copy &
Paste ist zwar der Zugang zu Literatur in den vergange-
nen Jahrzehnten erheblich erleichtert worden, doch die
Gefahr, wissenschaftlich unsauber zu arbeiten, ist umso
größer. Spektakuläre Plagiatsfälle lassen beinahe verges-
sen, dass weder die wissenschaftlich anspruchsvollen
Forschungsarbeit, noch die schlichte Hausarbeit im er-
sten Semester ohne formale Standards und ethische
Prinzipien auskommt, und dass jeder angehende Akade-
miker lernen muss, wie man wissenschaftlich arbeitet.
Der Online-Buchhändler Amazon liefert zum Suchbe-
griff „Wissenschaftlich Arbeiten" 1.666 Treffer. Die
Bandbreite reicht von mehr oder weniger umfassend
angelegten Lehrbüchern über fächerspezifische Darstel-
lungen bis hin zu Anleitungen zum wissenschaftlichen
Schreiben. Anfängern dürfte die Auswahl schwer fallen,
zumal die wenigsten Lehrbücher anwenderfreundlich
geschrieben sind. 
Zu diesen uneingeschränkt empfehlenswerten Lehr-
büchern zählt „Wissenschaftliches Arbeiten von Abbil-
dung bis Zitat. Lehr- und Übungsbuch für Bachelor,
Mas ter und Promotion" von Berit Sandberg. Titel und
Untertitel sind Programm. Das Lehrbuch richtet sich in
erster Linie an Studierende, die wissenschaftliche Ar-
beitstechniken erlernen wollen, ist aber aufgrund der
Breite und Tiefe der Darstellung zugleich eine sehr gute
Orientierungshilfe für Fortgeschrittene. Das Buch ver-
meidet eine Ausrichtung auf eine bestimmte Fach -
disziplin, eignet sich aber vor allem für Sozial- und Geis -
teswissenschaftler.

Teil I behandelt auf 50 Seiten Grundbegriffe und wissen-
schaftstheoretische Grundlagen. Dieser Teil kann ein
einschlägiges Lehrbuch zur Wissenschaftstheorie nicht
ersetzen, liefert aber eine solide Einführung. Der Aufbau
des zweiten Teils folgt dem für das Schreiben eines wis-
senschaftlichen Textes typischen Arbeitsprozess. Er be-
handelt ebenfalls auf 50 Seiten u.a. Themenfindung,
Stoffsammlung und Quellenarbeit, Gliederung sowie
formale und sprachliche Manuskriptgestaltung (Stil,
Schreibtechnik, Layout, Anhang und Verzeichnisse etc.).
Im ähnlich umfangreichen dritten Teil geht es darum,
wie man korrekt zitiert und ein Quellenverzeichnis an-

legt. Der mündliche Vortrag wird überhaupt nicht the-
matisiert. Dafür gehen die Inhalte sehr ins Detail. Sämt-
liche Verfahren werden ausführlich dargestellt. Die Leser
finden Muster und Beispiele für den Umgang mit unter-
schiedlichen Quellen. Das schließt Empfehlungen zum
Zitieren von Internetquellen ein – ein Thema, das die
meisten Lehrbücher sträflich vernachlässigen. 

Jedes Kapitel wird mit einem Vorspann eingeleitet, der
einen stichwortartigen Überblick über die Inhalte gibt.
Die acht Kapitel, in denen es um das Verfassen einer
wissenschaftlichen Arbeit geht, werden mit fünf bis zehn
Geboten abgeschlossen, die die wichtigsten Dos und
Don'ts auf den Punkt bringen. Ein Glossar erläutert we-
sentliche Begriffe.
Für das Thema wissenschaftliches Arbeiten konkurrenz-
los ist die Kombination aus Lehr- Übungsbuch. Zu jedem
Kapitel gibt es mindestens fünf Single oder Multiple
Choice-Fragen, die zugleich die häufigsten Fragen
(FAQs) zum wissenschaftlichen Arbeiten ansprechen
(Teil IV). Teil V enthält kommentierte Lösungen zu den
195 Übungsaufgaben.

Das Lehrbuch zeichnet sich nicht nur durch eine gut
strukturierte und verständliche Darstellung aus, sondern
ist obendrein noch unterhaltsam, denn die Inhalte wer-
den mit passenden Stories aus der Wissenschaft und hu-
morvollen literarischen Texten über Wissenschaftler
illus triert. Studierenden und Doktoranden ist dieses
Lehrbuch ebenso zu empfehlen wie Dozenten. Der Ver-
lag bietet über sein Dozenten-Portal ergänzende Unter-
richtsmaterialien an.

Berit Sandberg: 
Wissenschaftliches Arbeiten von Abbil -
dung bis Zitat. Lehr- und Übungsbuch
für Bachelor, Master und Promotion
München 2012, Oldenbourg Wissen-
schaftsverlag, 
ISBN 978-3-486-71635-1, 326 S.,
19.80 €
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Peter Dyrchs: Didaktikkunde für Juristen 
Eine Annäherung an die Kunst des juristischen Lehrens

In der Regel wird das juristische Lehren über die Methode des “Trial-and-
Error” gelernt. Das vorliegende, sehr engagiert geschriebene Buch eines die
Lehre liebenden und an den Studierenden interessierten Praktikers will dazu
beitragen, diesen Zustand durch systematische, klar strukturierte Annäherung
zu ändern.
Auf 337 Seiten wird eine Fülle begründeter und vom Verfasser in Jahrzehnten
praktisch erprobter Tipps und Ratschläge angeboten, um zu einer effiziente-
ren und studierfreundlichen Gestaltung in der juristischen Lehre zu kommen.
Praktische Checklisten für die Planung, Durchführung und Nachbereitung
sowie Evaluationsideen für die juristischen Lehr-/Lernveranstaltungen machen
den Band zu einem bald unentbehrlichen Ratgeber für die juristische Lehr-
kunst. Er möchte all jenen Mutigen, die sich passioniert und verantwortungs-
bewusst in das aufregende Abenteuer des juristischen Lehrens gestürzt haben,
eine Reflexionshilfe und ein Methodenrepertoire bieten. Er soll dazu beitra-
gen, eine „Berufswissenschaft des juristischen Lehrens zu formulieren”. Der
Autor wünscht sich, dass Sie am Ende hoffentlich denken: „So habe ich es bis-
her nicht gesehen. Interessant! Probier´ ich mal aus!”
Der Band hat das nordrhein-westfälische Justizministerium derartig über-
zeugt, dass es ihn in einer Sonderauflage kostenlos an alle Lehrkräfte für
Rechtskunde an den Schulen in NRW verteilt hat.
Adressaten dieses Bandes: Weibliche und männliche Professoren, Dozenten,
lehrende wissenschaftliche Mitarbeiter, Rechtskundelehrer, Tutoren, Arbeits-
gemeinschaftsleiter und Ausbilder.
Der Autor war Staatsanwalt und Richter am Landgericht Köln, verfügt über
mehr als 25 Jahre Lehrerfahrung (Fachhochschule für Rechtspflege NRW) und
ist Autor zahlreicher juristischer Einführungswerke.

ISBN 10: 3-937026-81-9,
ISBN 13: 978-3-937026-81-7,

Bielefeld 2013, 
337 Seiten, 44.60 Euro 
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Frauke Gützkow/Gunter Quaißer (Hg.): Hochschule gestalten – 
Denkanstöße zum Spannungsfeld von Unterschieden und Ungleichheit

In der derzeitigen Bildungs-, Hochschul- und Wissenschaftspolitik werden
Unterschiede als Ungleichheiten akzeptiert. Der Wandel zu
Wettbewerbssys temen verstärkt auch beim Hochschulzugang die soziale Se-
lektion. Hierarchien, Herkunfts-, Leistungs- und Konkurrenzprinzipien
haben das politische Ziel der Chancengleichheit abgelöst – ein integrieren-
des Bildungssystem und breite gesellschaftliche Teilhabe stehen nicht mehr
auf der Agenda. Bildungsabschlüsse funktionieren als Zuweisung und Legiti-
mierung sozialer Ungleichheit. Trotz der Bildungsexpansion in den 1960er
und 1970er Jahren haben sich Statusunterschiede eher verfestigt – soziokul-
turelle Mechanismen sind wirksamer als der Abbau formaler Selektionsme-
chanismen.
Mit den „Denkanstößen zum Spannungsfeld von Unterschieden und Un-
gleichheit“ in diesem Sammelband wollen soll aufgezeigt werden, wie Un-
terschiede zu Ungleichheiten und damit zu Ungerechtigkeiten führen und
wie das Bildungswesen selbst Bildungsungleichheiten reproduziert – aber es
werden auch Handlungsperspektiven aufgezeigt.

Mit Beiträgen von: Tino Bargel, Roland Bloch, Christa Cremer-Renz, Johannes Geffers,
Frauke Gützkow, Kirsten Heusgen, Heike Kahlert, Sigrid Metz-Göckel, Christina Möl-
ler, Ramona Schürmann, Sandra Smykalla, Wolff-Dietrich Webler, Andrä Wolter und
Carsten Würmann.

ISBN 13: 978-3-937026-80-0, ISBN 10: 3-937026-80-0, Bielefeld 2013, 195 Seiten, 29.95 Euro
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